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Bei Masterprogrammen: konsekutiv ☐ weiterbildend  ☐ 
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 Pro Semester ☐ 

 

Pro Jahr ☐ 

* Bezugszeitraum:  
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Studiengang 02 Sozialmanagement 

Abschlussbezeichnung Master of Arts 

Studienform Präsenz ☐ Fernstudium ☒ 

Vollzeit ☒ Intensiv ☐ 

Teilzeit ☒ Joint Degree ☐ 

Dual ☐ Kooperation § 19 MRVO ☐ 

Berufs- bzw. ausbil-

dungsbegleitend 

☒ Kooperation § 20 MRVO ☐ 

Studiendauer (in Semestern) 4 Semester Vollzeit, 6 Semester Teilzeit 

Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte 120 

Bei Masterprogrammen: konsekutiv ☒ weiterbildend  ☐ 

Aufnahme des Studienbetriebs am 

(Datum) 

01.10.2022 

Aufnahmekapazität 

(Maximale Anzahl der Studienplätze) 

120 Pro Semester ☐ Pro Jahr ☒ 

Durchschnittliche Anzahl* der Studien-

anfängerinnen und Studienanfänger 

 Pro Semester ☐ Pro Jahr ☒ 

Durchschnittliche Anzahl* der Absolven-

tinnen und Absolventen 

 Pro Semester ☐ 

 

Pro Jahr ☒ 

* Bezugszeitraum:  

Konzeptakkreditierung ☒ 

Erstakkreditierung  ☐ 

Reakkreditierung Nr. (Anzahl)  
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Studiengang 3 Psychologie des Kindes- und Jugendalters 

Abschlussbezeichnung Bachelor of Science 

Studienform Präsenz ☐ Fernstudium ☒ 

Vollzeit ☒ Intensiv ☐ 

Teilzeit ☒ Joint Degree ☐ 

Dual ☐ Kooperation § 19 MRVO ☐ 

Berufs- bzw. ausbil-

dungsbegleitend 

☒ Kooperation § 20 MRVO ☐ 

Studiendauer (in Semestern) 6 Semester Vollzeit, 8 Semester Teilzeit 

Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte 180 

Bei Masterprogrammen: konsekutiv ☐ weiterbildend  ☐ 

Aufnahme des Studienbetriebs am 

(Datum) 

01.10.2022 

Aufnahmekapazität 

(Maximale Anzahl der Studienplätze) 

300 Pro Semester ☐ Pro Jahr ☒ 

Durchschnittliche Anzahl* der Studien-

anfängerinnen und Studienanfänger 

 Pro Semester ☐ Pro Jahr ☐ 

Durchschnittliche Anzahl* der Absolven-

tinnen und Absolventen 

 Pro Semester ☐ 

 

Pro Jahr ☐ 

* Bezugszeitraum:  
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Studiengang 4 Vertriebspsychologie 

Abschlussbezeichnung Bachelor of Arts 

Studienform Präsenz ☐ Fernstudium ☒ 

Vollzeit ☒ Intensiv ☐ 

Teilzeit ☒ Joint Degree ☐ 

Dual ☐ Kooperation § 19 MRVO ☐ 

Berufs- bzw. ausbil-

dungsbegleitend 

☒ Kooperation § 20 MRVO ☐ 

Studiendauer (in Semestern) 6 Semester Vollzeit, 8 Semester Teilzeit 

Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte 180 

Bei Masterprogrammen: konsekutiv ☐ weiterbildend  ☐ 

Aufnahme des Studienbetriebs am 

(Datum) 

01.10.2022 

Aufnahmekapazität 

(Maximale Anzahl der Studienplätze) 

200 Pro Semester ☐ Pro Jahr ☒ 

Durchschnittliche Anzahl* der Studien-

anfängerinnen und Studienanfänger 

 Pro Semester ☐ Pro Jahr ☒ 

Durchschnittliche Anzahl* der Absolven-

tinnen und Absolventen 

 Pro Semester ☐ 

 

Pro Jahr ☒ 

* Bezugszeitraum:  

Konzeptakkreditierung ☒ 

Erstakkreditierung  ☐ 

Reakkreditierung Nr. (Anzahl)  
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Ergebnisse auf einen Blick 

Studiengang 01 Soziale Arbeit (B.A.) 

Entscheidungsvorschlag der Agentur zur Erfüllung der formalen Kriterien gemäß Prüfbe-

richt (Ziffer 1) 

Die formalen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 

 

Entscheidungsvorschlag des Gutachtergremiums zur Erfüllung der fachlich-inhaltlichen 

Kriterien gemäß Gutachten (Ziffer 2) 

Die fachlich-inhaltlichen Kriterien sind 

☐ erfüllt 

☒ nicht erfüllt 

Das Gutachtergremium schlägt dem Akkreditierungsrat folgende Auflage vor: 

Auflage 1 (Kriterium § 12 Abs. 2 StudakVO Personelle Ausstattung): Die Hochschule stellt si-

cher, dass im Studiengang Soziale Arbeit zu Studienbeginn ausreichend fachlich und metho-

disch-didaktisch qualifiziertes Lehrpersonal zur Verfügung steht. 

 

 

Studiengang 02 Sozialmanagement (M.A.) 

Entscheidungsvorschlag der Agentur zur Erfüllung der formalen Kriterien gemäß Prüfbe-

richt (Ziffer 1) 

Die formalen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 

 

Entscheidungsvorschlag des Gutachtergremiums zur Erfüllung der fachlich-inhaltlichen 

Kriterien gemäß Gutachten (Ziffer 2) 

Die fachlich-inhaltlichen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 
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Studiengang 03 Psychologie des Kindes- und Jugendalters (B.Sc.) 

Entscheidungsvorschlag der Agentur zur Erfüllung der formalen Kriterien gemäß Prüfbe-

richt (Ziffer 1) 

Die formalen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 

 

Entscheidungsvorschlag des Gutachtergremiums zur Erfüllung der fachlich-inhaltlichen 

Kriterien gemäß Gutachten (Ziffer 2) 

Die fachlich-inhaltlichen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 

 

 

Studiengang 04 Vertriebspsychologie (B.A.) 

Entscheidungsvorschlag der Agentur zur Erfüllung der formalen Kriterien gemäß Prüfbe-

richt (Ziffer 1) 

Die formalen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 

 

Entscheidungsvorschlag des Gutachtergremiums zur Erfüllung der fachlich-inhaltlichen 

Kriterien gemäß Gutachten (Ziffer 2) 

Die fachlich-inhaltlichen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 
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Kurzprofil des Studiengangs 

Studiengang Soziale Arbeit (B.A.) 

Der Fernstudiengang Soziale Arbeit (B.A.) wendet sich an Berufstätige, die bereits in sozialen, 

pädagogischen oder artverwandten Bereichen tätig sind oder sich in Richtung dieses Funkti-

onsbereichs entwickeln wollen. Studierende sollen in einem Zeitrahmen von sechs (Vollzeit) 

bzw. acht (Teilzeit) Semestern Regelstudienzeit befähigt werden, einen berufsqualifizierenden 

Abschluss zu erwerben und auf diese Weise rasch eine erste verantwortungsvolle Berufstätig-

keit im Bereich der sozialen Arbeit aufzunehmen. 

Der Studiengang versetzt die Studierenden in die Lage, die Grundlagen, Methoden und Modelle 

des Fachs kritisch zu bewerten. Sie können anhand der Handlungs- und Reflexionskompeten-

zen, bezogen auf das Individuum, eine Gruppe oder eines Sozialraumes, Problemstellungen 

erkennen, bewerten und Lösungsstrategien entwerfen und anwenden. Sie kennen die für die 

Problemlösungen benötigten Organisationen, Institutionen und Netzwerke sowie deren jeweili-

gen Zuständigkeiten. Diese Kompetenzen werden in speziellen Problemstellungen und Fallstu-

dien zusammengeführt. 

Module der individuellen Profilbildung (Module 15, 18 und 24) bieten den Studierenden die 

Möglichkeit, ihr Curriculum mit verschiedenen Einzelthemen zu erweitern. Damit können die 

Studierenden entsprechend ihren persönlichen Neigungen und Kompetenzen individuelle Ver-

tiefungen wählen. Gleiches gilt für die Schwerpunktmodule, die mit der Gesundheitspsychologie 

und den betriebswirtschaftlichen Themen klarere Strukturen vorgeben. 

Es besteht die Möglichkeit, nach dem erfolgreichen Abschluss des Bachelorstudiums ein Be-

rufsanerkennungsjahr bei genehmigten Stellen unter fachlicher Anleitung und mit Begleitung 

der Hochschule zu absolvieren, mit dessen erfolgreichem Abschluss die staatliche Anerken-

nung erreicht wird. Der Beschluss des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesund-

heit und Gleichstellung steht noch aus. Hier wird zunächst die Akkreditierung des Studiengangs 

für den endgültigen Beschluss gefordert.  

 

Studiengang Sozialmanagement (M.A.) 

Der konsekutive Masterstudiengang Sozialmanagement (M.A.) zielt als anwendungsorientiertes 

Fernstudium darauf ab, Studierenden betriebswirtschaftliche und juristische Themen für die 

Leitung von Einrichtungen und Diensten im Sozialwesen zu vermitteln. Nach dem Abschluss 

können Absolventinnen und Absolventen wissenschaftlich fundiert und vor dem Hintergrund 

aktueller gesellschaftlicher, sozialer, politischer und ökonomischer Rahmenbedingungen ihre 

Tätigkeiten reflektieren und weiterentwickeln. 

Die Kompetenz, diese Vorgänge eigenständig oder auf Anweisung entsprechend einer wissen-

schaftlichen Grundlage bearbeiten zu können und damit rasch eine selbständige und verant-

wortungsvolle Führungstätigkeit zu übernehmen, steht im Fokus der Qualifikationsziele. Der 

Studiengang kann in Vollzeit (vier Semester) und in Teilzeit (sechs Semester) studiert werden. 

Das Programm richtet sich in erster Linie – aber nicht nur – an Absolventinnen und Absolventen 

von Bachelorstudiengängen, wie z. B. der Sozialen Arbeit und der Sozialwissenschaften, die 

über ein einschlägiges Wissen über die besonderen Belange entsprechender Einrichtungen und 

Dienste aufweisen und ihre Managementkompetenzen aufbauen und vertiefen möchten.  
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Durch das Studium können in modularisierter Struktur tiefergehende Kenntnisse in den Ma-

nagementgebieten erlangt werden. Dabei werden alle relevanten Themen aus den Bereichen 

Finanzierung, Controlling, Personal, Arbeits- und Sozialrecht sowie Marketing und Vertrieb 

vermittelt. Hierbei wird auf eventuelle Besonderheiten von Berufsfeldern mit der Abstimmung 

der Themen auf z. B. öffentliche Träger eingegangen. 

 

Studiengang Psychologie des Kindes- und Jugendalters (B.A.) 

Der Fernstudiengang wird in den Varianten Vollzeit (sechs Semester) und Teilzeit (acht Semes-

ter) angeboten. Der Studiengang wurde gemäß den üblichen Standards der DGPs (Deutsche 

Gesellschaft für Psychologie) im Fach Psychologie konzipiert. Die Hochschule orientiert sich an 

den curricularen Richtlinien für einen Psychologiebachelorstudiengang und schafft damit die 

Voraussetzungen für einen konsekutiven Masterstudiengang in Psychologie (außer Psychothe-

rapie). 

Die Psychologie des Kindes- und Jugendalters wird definiert als ein Teilbereich der Entwick-

lungspsychologie mit Schnittstellen zur klinischen und pädagogischen Psychologie. Sie widmet 

sich der Erforschung, der Beschreibung und Vorhersage von altersbezogenen Veränderungen 

im menschlichen Erleben und Verhalten – hier speziell von Kindern und Jugendlichen. Betrach-

tet werden insbesondere die soziale, emotionale und kognitive Entwicklung und deren förderli-

che Bedingungen und Risiken. Neben der normativen Entwicklung, wird auch die abweichende 

Entwicklung als Risiko für klinische Störungsbilder betrachtet und erforscht, und wie hier Prä-

vention und Intervention wirksam werden können. 

Die Studierenden erlernen Grundlagen und Methodenfächer sowie Vertiefungen in zwei An-

wendungsbereichen, hier pädagogische und klinische Psychologie. Innerhalb der Anwendungs-

felder ermöglicht der Studiengang eine vertiefende Auseinandersetzung mit Spezifika des Kin-

des- und Jugendalters. Er richtet sich daher an Studierende, die einen Bachelorstudiengang in 

Psychologie mit Anschlussmöglichkeiten an verschiedene Masterstudiengänge der Psychologie 

studieren und gleichzeitig bereits spezialisierte Kenntnisse für angestrebte Berufsfelder mit Be-

darf an Kinder- und Jugendlichenpsychologie erwerben möchten. 

Die Studierenden lernen die Vielfalt und Inhalte psychologischer Grundlagen- und Anwen-

dungsfächer und üben sich vertiefend in den Anwendungsbereichen Pädagogische und Klini-

sche Psychologie. Daneben erwerben die Studierenden Fachwissen aus psychologischen Me-

thodenfächern (Statistik, Forschungsmethoden und Diagnostik), so dass sie zum Ende des 

Studiums befähigt sind, sowohl in wissenschaftlicher Hinsicht als auch in Bezug auf konkrete 

praktische Aufgaben, psychologische Fragestellungen zu erkennen, abzuleiten und zur Ent-

wicklung von Lösungen beizutragen. Dabei wird auch Wert auf den Umgang mit der Vielfalt der 

Medien heutzutage gelegt, weshalb Digitalisierungsprozesse und Umgang damit integriert sind. 

Gleichzeitig befähigt das Studium die Studierenden durch ein Berufspraktikum, praxisorientierte 

(Online-)Präsenzphasen und eine Einbindung von in der Praxis tätigen Referentinnen und Refe-

renten zu einem guten Transfer von theoretischen Inhalten zum Anwendungsbezug in der Pra-

xis. 
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Studiengang Vertriebspsychologie (B.A.) 

Der Fernstudiengang Vertriebspsychologie (B.A.) wendet sich an Berufstätige, die bereits im 

Bereich Vertrieb oder Verkauf tätig sind oder sich in Richtung dieses Funktionsbereichs entwi-

ckeln wollen. Er befähigt die Studierenden in einem Zeitrahmen von sechs (Vollzeit) bzw. acht 

Semestern (Teilzeit) Regelstudienzeit dazu, einen berufsqualifizierenden Abschluss zu erwer-

ben und auf diese Weise eine erste verantwortungsvolle Berufstätigkeit im Bereich Vertrieb und 

Verkauf aufzunehmen. 

Mit dem Bachelorabschluss können die Absolventinnen und Absolventen Annahmen in den 

Grundlagenfächern der Psychologie, Wirtschaftspsychologie und Betriebswirtschaft sowie in 

den wirtschaftspsychologischen und wirtschaftswissenschaftlichen Methodenfächern ausführen 

und beschreiben. Aufgrund der Anwendungsfächer und der Projektarbeit können sie ihr Wissen 

anwenden. Diese akademische Untermauerung praktischer Kompetenzen aus dem beruflichen 

Alltag befähigt die Studierenden, ihre Karriere in diesem beruflichen Tätigkeitsfeld erfolgreich 

weiterzuentwickeln oder in eine weiterführende akademische Karriere zu starten.  

Durch die fundierte interdisziplinäre Ausbildung sind Absolventinnen und Absolventen in der 

Lage, ihr erworbenes Wissen und ihre Fähigkeiten eigenständig und vernetzend einzusetzen, 

um wirtschaftspsychologische Fragestellungen zu erarbeiten und zu definieren sowie zur Ent-

wicklung von Lösungsstrategien beizutragen. Mögliche Berufsfelder, zu denen die Studierenden 

während ihres Studiums befähigt sind, finden sich vor allem bei Wirtschaftsunternehmen im 

Bereich Vertrieb und Marketing, aber auch bei öffentlichen und gemeinnützigen Organisationen.  
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Zusammenfassende Qualitätsbewertung des Gutachtergremiums 

Studiengang Soziale Arbeit (B.A.) 

Das Gutachtergremium hat einen insgesamt positiven Gesamteindruck gewonnen. Nach den 

digitalen Gesprächen mit den am Studiengang Beteiligten verfestigte sich dieser, dass die ver-

mittelten Inhalte und Qualifikationsziele dem angestrebten Bachelorniveau entsprechen sowie 

den aktuellen Anforderungen an die Berufstätigkeit gerecht werden.  

Relevante Bezugswissenschaften werden im Curriculum relativ ausgewogen und umfassend 

berücksichtigt und orientieren sich am Kerncurriculum der Deutschen Gesellschaft für Soziale 

Arbeit und dem Qualifikationsrahmen Soziale Arbeit. Das Gutachtergremium begrüßt zwar die 

intensive Berücksichtigung des psychologischen Schwerpunkts, empfiehlt jedoch, diesen noch 

mehr auf den Bereich der Sozialen Arbeit auszurichten. Der Studiengang sollte sich insgesamt 

weiter auf eine generalistische Ausrichtung fokussieren und unter anderem philosophische An-

teile, wie zum Beispiel Sozialphilosophie in das Curriculum integrieren. 

Das gemäß der Verordnung über die staatliche Anerkennung von Berufsqualifikationen auf dem 

Gebiet der Sozialen Arbeit, der Heilpädagogik und der Bildung und Erziehung in der Kindheit 

(SozHeilKindVO) durch die Hochschule erforderliche begleitete Berufsanerkennungsjahr soll 

nach dem Abschluss des Studiums durchgeführt werden.  

 

Studiengang Sozialmanagement (M.A.) 

Das Gutachtergremium hat einen insgesamt sehr positiven Gesamteindruck gewonnen. Nach 

den digitalen Gesprächen mit den am Studiengang Beteiligten verfestigte sich der dieser, dass 

die vermittelten Inhalte und Qualifikationsziele dem angestrebten Masterniveau entsprechen 

sowie den aktuellen Anforderungen an die Berufstätigkeit gerecht wird.  

Studierende können drei spezialisierte Schwerpunkte über drei Semester wählen. Das Gutacht-

ergremium lobt die breit aufgestellten Angebote in den Wahlbereichen.  

 

Studiengang Psychologie des Kindes- und Jugendalters (B.A.) 

Das Gutachtergremium hat einen insgesamt sehr positiven Gesamteindruck gewonnen. Nach 

den digitalen Gesprächen mit den am Studiengang Beteiligten verfestigte sich dieser, dass die 

vermittelten Inhalte und Qualifikationsziele dem angestrebten Bachelorniveau entsprechen so-

wie den aktuellen Anforderungen an die Berufstätigkeit gerecht werden.  

Das Gutachtergremium begrüßt die transparente Kommunikation in der Bewerbung des Studi-

engangs, dass für Absolventinnen und Absolventen keine Zulassung für einen im für eine Ap-

probation erforderlichen Masterstudiengang Psychotherapie oder Kinder- und Jugendlichenthe-

rapie suggeriert wird. Nach einer Reform des Psychotherapeutengesetz hat sich die Ausbildung 

ausschließlich in den universitären Bereich verschoben. 

Das Gutachtergremium bewertet die Umsetzung im Curriculum an den Empfehlungen der 

Deutschen Gesellschaft für Psychotherapie (DGPs) mit der vertiefenden Spezialisierung auf 

Kinder und Jugendliche ausgezeichnet umgesetzt. Die Hochschule füllt nach Ansicht des Gut-

achtergremiums eine Marktlücke aus, weil der Studiengang konsekutiv ausgerichtet ist. 
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Studiengang Vertriebspsychologie (B.A.) 

Das Gutachtergremium hat einen insgesamt positiven Gesamteindruck gewonnen. Nach den 

digitalen Gesprächen mit den am Studiengang Beteiligten verfestigte sich dieser, dass die ver-

mittelten Inhalte und Qualifikationsziele dem angestrebten Bachelorniveau entsprechen sowie 

den aktuellen Anforderungen an die Berufstätigkeit gerecht werden. Das Gutachtergremium 

lobte die vielfältige Employability im Bachelorstudiengang.  

Das Gutachtergremium ist jedoch der Ansicht, dass das Modulkonzept im Bereich Vertrieb je-

doch noch besser auf Qualifikationsziele abgestimmt werden könnte. Die Hochschule sollte das 

Modulkonzept in Hinblick auf die Vermittlung kommunikativer Kompetenzen, ethischer Aspekte 

sowie die Vorbereitung auf Führungs- und Managementaufgaben im Vertrieb überarbeiten. 

Das Gutachtergremium rät, die Studiengangsbezeichnung zu überdenken. Es wird befürchtet, 

dass Absolventinnen und Absolventen mit der jetzigen Abschlussbezeichnung suggeriert wer-

de, dass sie nach Abschluss Psychologinnen bzw. eine Psychologen im Vertrieb seien. 
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1 Prüfbericht: Erfüllung der formalen Kriterien 

(gemäß Art. 2 Abs. 2 StAkkrStV und §§ 3 bis 8 und § 24 Abs. 3 Nds. StudAkkVO) 

 

Studienstruktur und Studiendauer (§ 3 Nds. StudAkkVO)  

Sachstand/Bewertung 

Alle Bachelorstudiengänge: 

Die Bachelorstudiengänge umfassen je 180 ECTS-Leistungspunkte bei einer Regelstudienzeit 

von sechs Semestern in Vollzeit und acht Semestern in Teilzeit. 

Sozialmanagement (M.A.) 

Der konsekutive Masterstudiengang umfasst 120 ECTS-Leistungspunkte bei einer Regelstudi-

enzeit von vier Semestern in Vollzeit und 6 Semestern in Teilzeit. 

Bei allen vier Studiengängen handelt es sich um Fernstudiengänge, die mit Startterminen im 

Januar, April, Juli und Oktober angeboten werden. 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 

 

Studiengangsprofile (§ 4 Nds. StudAkkVO) 

Sachstand/Bewertung 

Die Studiengänge schließen mit einer Thesis ab, die in §§ 27-29 (Soziale Arbeit (B.A.), §§ 41-

44 (Sozialmanagement (M.A.), §§ 97-99 (Psychologie des Kindes- und Jugendalters) bzw. §§ 

111-113 (Vertriebspsychologie) der Prüfungsordnung (PO) sowie in den Modulhandbüchern 

geregelt ist.  

Die Thesis soll nach § 9 Abs. 1 PO zeigen, dass eine Studentin oder ein Student in der Lage ist, 

innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dieser Fachrichtung selbständig nach wis-

senschaftlichen Methoden zu bearbeiten. Thema und Aufgabenstellung der Thesis müssen den 

Anforderungen des Prüfungszwecks und der Bearbeitungszeit des jeweiligen Studienganges 

entsprechen. Die Art der Aufgabe und die Aufgabenstellung müssen mit der Ausgabe des The-

mas festliegen. Die Thesis kann in Form einer Gruppenarbeit mit nicht mehr als drei Personen 

(§ 9 Abs.2) angefertigt werden. 

Sozialmanagement (M.A.) 

Der Masterstudiengang ist anwendungsorientiert ausgerichtet. Im Fokus der Qualifikationsziele 

steht die Vermittlung von betriebswirtschaftlichen und juristischen Themen in Vorbereitung auf 

eine Führungstätigkeit in Einrichtungen und Diensten im Sozialwesen. Im Verlaufe des Studi-

ums werden mittels Versuchspersonenstunden anwendungsbezogene Versuche durchgeführt, 

die frühzeitig eine praktische Vermittlung von Theorie ermöglichen. In der Thesis findet ein 

Transfer von theoretischem Fachwissen auf praktische Anwendungsfälle und Handlungsmög-

lichkeiten statt. 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 
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Zugangsvoraussetzungen und Übergänge zwischen Studienangeboten (§ 5 Nds. StudAk-

kVO)  

Sachstand/Bewertung 

Alle Studiengänge 

Eine Prüfung von im Ausland erworbenen Hochschulzugangsberechtigungen findet über die 

anabin-Datenbank, die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen, statt. Die Studienbewer-

berinnen und -bewerber müssen einen Bewerberbogen ausfüllen und ihre für die Zulassung 

notwendigen beglaubigten Zeugnisse einreichen. Es gibt kein weiteres Auswahlverfahren. Nach 

abschließender positiver Prüfung werden sie zum Studium zugelassen. 

Bachelorstudiengänge 

Gemäß § 1 der Zulassungsordnungen für Bachelor (ZO BA) müssen Studienbewerberinnen 

und -bewerber für die jeweiligen Bachelorfernstudiengänge folgende Zulassungsvoraussetzun-

gen erfüllen: 

 allgemeine Hochschulreife, 

 fachgebundene Hochschulreife, 

 Fachhochschulreife, 

 eine von dem für die Schulen zuständigen Ministerium allgemeine oder für bestimmte 

Studiengänge als gleichwertig anerkannte schulische Vorbildung oder 

 eine berufliche Vorbildung nach § 18 Abs. 4 Niedersächsisches Hochschulgesetz (NHG) 

jeder Fachrichtung. Diese besitzt, wer einen der folgenden Nachweise vorlegen kann: 

o Meisterprüfung, 

o Bildungsgang als staatlich geprüfte Technikerin/Techniker, Betriebswirtin/ Be-

triebswirt, 

o einen Fortbildungsabschluss nach landesrechtlicher Fortbildungsregelung, der 

auf einem mindestens 400 Stunden umfassenden Lehrgang beruht, 

o Befähigungszeugnis nach der Schiffsoffizier-Ausbildungsverordnung, 

o Abschluss an einer Fachschule, 

o Abschluss einer landesrechtlichen Fortbildungsregelung für Berufe im Gesund-

heitswesen, Sozialpflege und Sozialpädagogik, 

o ausländische Hochschulqualifikation, die als gleichwertig mit den o.g. Qualifikati-

onen anerkannt ist. 

Zur Zulassung benötigt es gemäß §§ 1 2 ZO BA zudem: 

 einen tabellarischen Lebenslauf in deutscher Sprache, 

 ein Lichtbild und 

 eine Erklärung, ob eine Bachelorprüfung oder einzelne Teile desselben Studiengangs 

an einer Hochschule in Deutschland endgültig nicht bestanden sind. 

Darüber hinaus sind Personen zum Studium berechtigt, die über eine mindestens dreijährige 

fachlich nahestehende Berufsausbildung in einem der angestrebten Studiengänge verfügen. 

Sozialmanagement (M.A.) 

Gemäß § 1 der Zulassungsordnung für Master (ZO MA) müssen Studienbewerberinnen und -

bewerber folgende Zulassungsvoraussetzungen erfüllen: 
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 Diplom- oder Bachelorabschluss mit mindestens 180 ECTS-Leistungspunkten einer 

fachlich eng verwandten Studienrichtung und einen 

 Abschluss des vorangegangenen Studiums mit mindestens der Note 2,5. 

Zur Zulassung benötigt es gemäß §§ 1 und 2 ZO MA zudem: 

 einen tabellarischen Lebenslauf in deutscher Sprache, 

 ein Lichtbild, 

 eine Erklärung, ob eine Masterprüfung oder einzelne Teile desselben Studiengangs 

endgültig nicht bestanden sind, 

 ein Motivationsschreiben sowie 

 einen vollständigen Notenspiegel des vorangegangenen Studiums, eine Häufigkeitsver-

teilung der Noten und ein Transcript of Records. 

Eine Zulassung ist auch möglich, wenn das vorangegangene Studium noch nicht abgeschlos-

sen ist, aber mindestens 170 ECTS-Leistungspunkte erworben wurden.  

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 

 

Abschlüsse und Abschlussbezeichnungen (§ 6 Nds. StudAkkVO) 

Sachstand/Bewertung Alle  

Studiengänge 

Für die Verleihung des akademischen Grades werden eine Urkunde, ein Zeugnis und ein Dip-

loma Supplement in englischer Version ausgehändigt (§ 31 PO (Soziale Arbeit (B.A.), § 45 PO 

(Sozialmanagement (M.A.), § 101 PO (Psychologie des Kindes- und Jugendalters) bzw. § 115 

PO (Vertriebspsychologie). Die Hochschule hat die zwischen Kultusministerkonferenz und 

Hochschulrektorenkonferenz abgestimmte aktuelle Fassung (Stand 2018) eingereicht. 

Soziale Arbeit (B.A.)  

Der Studiengang wird der Fächergruppe Sozialwissenschaften zugeordnet. Nach erfolgreichem 

Abschluss der Bachelorprüfung wird der akademische Grad Bachelor of Arts (B.A.) verliehen. 

Sozialmanagement (M.A.) 

Der Studiengang zielt als anwendungsorientiertes Programm auf betriebswirtschaftliche und 

juristische Themen ab. Nach erfolgreichem Abschluss der Masterprüfung wird der akademische 

Grad Master of Arts (M.A.) verliehen. 

Psychologie des Kindes- und Jugendalters (B.Sc.) 

Der Studiengang orientiert sich an curricularen Richtlinien für einen Bachelor-

Psychologiestudiengang und schafft die Voraussetzungen für ein konsekutives Masterstudium 

in Psychologie. Nach erfolgreichem Abschluss der Bachelorprüfung wird der akademische Grad 

Bachelor of Science (B.Sc.) verliehen. Dies ist laut Hochschule damit begründet, dass im Studi-

engang zum Erreichen der gewünschten Qualifikation in signifikanter Weise quantitative Metho-

den zum Einsatz kommen. 
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Vertriebspsychologie (B.A.) 

Nach erfolgreichem Abschluss der Bachelorprüfung wird der akademische Grad Bachelor of 

Arts (B.A.) verliehen.  

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 

 

Modularisierung (§ 7 Nds. StudAkkVO) 

Sachstand/Bewertung 

Alle Studiengänge 

Die Studiengänge sind vollständig modularisiert und mit einem Leistungspunktesystem ausge-

stattet. Alle Module werden innerhalb eines Semesters abgeschlossen. Jedes Modul hat einen 

Umfang von mindestens fünf ECTS-Leistungspunkten und wird mit einer Prüfung abgeschlos-

sen.  

Die Modulbeschreibungen enthalten folgende Informationen:  

 zu Inhalten und Qualifikationszielen,  

 zu Lehr- und Lernformen,  

 zur Verwendbarkeit des Moduls,  

 zur Häufigkeit des Angebots,  

 zum Arbeitsaufwand und 

 zur Dauer des Moduls. 

Sie beschreiben Voraussetzungen: 

 für die Teilnahme,  

 für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten (gemäß European Credit Transfer Sys-

tem) und 

 zu ECTS-Leistungspunkten und Benotung. 

Psychologie des Kindes- und Jugendalters (B.Sc.), Vertriebspsychologie (B.A.) 

Versuchspersonenstunden werden mit einem ECTS-Leistungspunkt bewertet. Diese werden 

studiengangsbegleitend abgeleistet. 

Sozialmanagement (M.A.) 

Die Softskillmodule werden mit zwei und drei ECTS-Leistungspunkten bewertet. 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 
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Leistungspunktesystem (§ 8 Nds. StudAkkVO) 

Sachstand/Bewertung 

Alle Studiengänge 

Gemäß § 21 Abs. 5 (Soziale Arbeit B.A.), § 35 Abs. 5 (Sozialmanagement M.A.), § 91 Abs. 5 

(Psychologie des Kindes- und Jugendalters B.A.) bzw. § 105 Abs. 5 (Vertriebspsychologie B.A.) 

der Prüfungsordnung (PO) beträgt die studentische Arbeitszeit pro ECTS-Leistungspunkt 30 

Zeitstunden. Pro Semester sind in der Vollzeitvariante 30, in der berufsbegleitenden Variante 25 

ECTS-Leistungspunkte vorgesehen. 

Soziale Arbeit (B.A.) 

Der Bachelorstudiengang umfasst 180 ECTS-Leistungspunkte in Voll- und Teilzeit. Die Bearbei-

tungsdauer, Gegenstand sowie Bewertung der Thesis sind in §§ 27-30 PO geregelt. Die Bear-

beitungsdauer der Bachelorthesis beträgt 16 Wochen. Es werden 12 ECTS-Leistungspunkte 

vergeben. Das Kolloquium wird mit einem ECTS-Leistungspunkt bewertet. 

Sozialmanagement (M.A.) 

Der Masterstudiengang umfasst 120 ECTS-Leistungspunkte in Voll- und Teilzeit. Die Bearbei-

tungsdauer, Gegenstand sowie Bewertung der Thesis sind in §§ 41-44 PO geregelt. Die Bear-

beitungsdauer der Masterthesis beträgt 16 Wochen. Es werden 17 ECTS-Leistungspunkte ver-

geben. Das Kolloquium wird mit zwei ECTS-Leistungspunkten bewertet. 

Psychologie des Kindes- und Jugendalters (B.Sc.)  

Die Bachelorstudiengang umfasst 180 ECTS-Leistungspunkte in Voll- und Teilzeit. Die Bearbei-

tungsdauer, Gegenstand sowie Bewertung der Thesis sind in §§ 97-100 PO geregelt. Die Bear-

beitungsdauer der Bachelorthesis beträgt 16 Wochen. Es werden 12 ECTS-Leistungspunkte 

inklusive des Kolloquiums vergeben. Moderation und Präsentation werden mit zwei ECTS-

Leistungspunkten bewertet. 

Vertriebspsychologie (B.A.) 

Die Bachelorstudiengang umfasst 180 ECTS-Leistungspunkte in Voll- und Teilzeit. Die Bearbei-

tungsdauer, Gegenstand sowie Bewertung der Thesis sind in §§ 111-114 PO geregelt. Die Be-

arbeitungsdauer der Bachelorthesis beträgt 16 Wochen. Es werden 12 ECTS-Leistungspunkte 

inklusive des Kolloquiums vergeben. 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 
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Anerkennung und Anrechnung (Art. 2 Abs. 2 StAkkrStV) 

Sachstand/Bewertung  

Die Hochschule regelt die Anerkennung von an anderen nationalen und internationalen Hoch-

schulen erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen in § 13 PO. Studien- und Prüfungsleistun-

gen werden anerkannt, sofern keine wesentlichen Unterschiede zwischen den erworbenen und 

den an der PFH Privaten Hochschule Göttingen zu erwerbenden Kenntnisse bestehen. Außer-

hochschulisch erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten werden bei Gleichwertigkeit bis zu ma-

ximal 50 Prozent angerechnet. 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 
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2 Gutachten: Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien 

2.1 Schwerpunkte der Bewertung / Fokus der Qualitätsentwicklung 

Die Fernstudiengänge zeichnen sich durch ein berufsbegleitendes Profil aus. Bei der digitalen 

Begutachtung wurde in den Gesprächen mit den Studiengangsleitungen, den Lehrenden, den 

Studierenden und der Verwaltung ein besonderer Fokus auf die didaktische und organisatori-

sche Umsetzung des digitalen Lernens gesetzt. Aufgrund der Konzeptakkreditierung konnte das 

Gutachtergremium nur mit Studierenden aus vergleichbaren Studiengängen sprechen. 

Im Laufe des Verfahrens hat die Hochschule ein überarbeitetes Curriculum und überarbeitete 

Modulhandbücher für den Studiengang Soziale Arbeit (B.A.) nachgereicht.  

 

2.2 Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien 

(gemäß Art. 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 StAkkrStV i.V. mit Art. 4 Abs. 3 Satz 2a StAkkrStV und §§ 11 bis 16; §§ 19-

21 und § 24 Abs. 4 Nds. StudAkkVO) 

Qualifikationsziele und Abschlussniveau (§ 11 Nds. StudAkkVO) 

Sachstand  

Fachwissen reicht – so der Selbstbericht – für eine erfolgreiche Karriere der Absolventinnen 

und Absolventen allein nicht aus, sondern stellt nur einen Teil der insgesamt erforderlichen 

Qualifikationen dar. Die Hochschule räumt deshalb den überfachlichen Zielen und Rahmenan-

forderungen einen hohen Stellenwert ein. Bei der Konzeptionierung der Studiengänge richtet 

sich die Hochschule nach dem Europäischen Qualifikationsrahmen. In den psychologischen 

Studiengängen orientiert sich die Hochschule am Referenzrahmen der Deutsche Gesellschaft 

für Psychologie. Im Einzelnen liegt der Fokus auf Employability, Befähigung zum zivilgesell-

schaftlichen Engagement, wissenschaftliche Befähigung und Persönlichkeitsentwicklung (vgl. 

Selbstbericht S.13).  

Alle Bachelorstudiengänge 

Die Zielsetzungen und damit verbundenen Qualifikationsziele der drei Bachelorstudiengänge 

entsprechen laut Hochschule dem Niveau sechs des Europäischen Qualifikationsrahmens EQR 

(vgl. Selbstbericht S.11). Die Qualifikationsziele sind in den einzelnen Modulen in den Modul-

handbüchern, in den Übersichten zu den Curricula sowie in den jeweiligen Studienordnungen, 

den Prüfungsordnungen und dem Diploma Supplement dargestellt. 

Durchgängiges Ziel aller Bachelorstudiengänge ist, ihren Absolventinnen und Absolventen nicht 

nur grundlegende Kenntnisse fachlicher Natur zu vermitteln, sondern sie auch in methodischer 

und praktischer Hinsicht mit soliden Fundamenten sowie sozialen Kompetenzen auszustatten 

und sie damit über die fachlichen Lehrinhalte hinaus zu zivilgesellschaftlichem Engagement zu 

befähigen. Folgende Kompetenzen sollen Studierende mit ihrem Abschluss erwerben: 

 das Verständnis der Zusammenhänge und Herausforderungen einer multikulturellen, 

mobilen wie digitalen Wirtschaft und Gesellschaft, 

 die Fähigkeit, komplexe Aufgabenstellungen zu erfassen und kreative wie nachhaltige 

Lösungen dafür zu entwickeln und 

 Selbstreflexion und Urteilsvermögen, um in einer dynamischen auch internationalen Ar-

beitswelt kontinuierlich persönlich zu wachsen. 
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Für den Masterstudiengang 

Die Zielsetzungen und damit verbundenen Qualifikationsziele des Masterstudiengangs entspre-

chen laut Hochschule dem Niveau sieben des Europäischen Qualifikationsrahmens EQR (vgl. 

Selbstbericht S.11). Die aufgeführten Ziele des Masterstudiengangs sind in den jeweiligen Stu-

dienordnungen, den Prüfungsordnungen und dem Diploma Supplement dargestellt. 

Im Rahmen eines Master-Programms erweitern und vertiefen Studierende die im Bachelor-

studium erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten. Sie sind in der Lage, unabhängig und eigen-

ständig fachbezogene Projekte durchzuführen und daraus Handlungsmöglichkeiten zu formulie-

ren, zu bewerten und umzusetzen. Folgende Kompetenzen sollen Studierende mit ihrem Ab-

schluss umsetzen: 

 den Erwerb von speziellem Wissen, um daran anknüpfend neue Denkansätze zu erar-

beiten, auf Basis einer kritischen Reflektion. 

 die Fähigkeit, komplexe Aufgabenstellungen zu erfassen und kreative wie nachhaltige 

Lösungen dafür zu entwickeln, 

 Selbstreflexion und Urteilsvermögen, um in einer dynamischen auch internationalen Ar-

beitswelt kontinuierlich persönlich zu wachsen. 

Studiengang Soziale Arbeit (B.A.) 

Ziel des Studiengangs ist es, Geschichte, Theorien und Strukturen sowie die Berufsbilder und 

Berufsfelder der Sozialen Arbeit zu vermitteln. Studierende lernen anhand von Handlungs- und 

Reflexionskompetenzen Problemstellungen bei Individuen, bei Gruppen, bei Sozialräumen zu 

erkennen, zu bewerten und mittels entwickelter Lösungsstrategien anzuwenden. Sie kennen für 

die Problemlösung die benötigten Institutionen, Organisationen und Netzwerke. Neben Interak-

tions- und Kommunikationsfähigkeiten wird ein fundiertes Basiswissen in rechtlichen Rahmen-

bedingungen, Entwicklungs-, Sozial- und pädagogischer Psychologie vermittelt.  

Es besteht die Möglichkeit, nach erfolgreichem Abschluss ein Berufsanerkennungsjahr bei ge-

nehmigten Stellen unter fachlicher Anleitung und mit Begleitung der Hochschule zu absolvieren 

um die staatliche Anerkennung Sozialarbeiterin oder Sozialarbeiter zu erreichen (vgl. Selbstbe-

richt S. 22). Die Hochschule ist derzeit bestrebt, diese Möglichkeit zu schaffen (vgl. Dokument 

„0_Übersicht_Überarbeitungen“). 

Studiengang Sozialmanagement (M.A.) 

Der konsekutive Masterstudiengang zielt als anwendungsorientiertes Programm darauf ab, den 

Studierenden betriebswirtschaftliche und juristische Themen für die Leitung von Einrichtungen 

und Diensten im Sozialwesen zu vermitteln. Sie können wissenschaftlich fundiert und vor dem 

Hintergrund aktueller gesellschaftlicher, sozialer, politischer, und ökonomischer Rahmenbedin-

gungen Ihre Tätigkeiten reflektieren und weiterentwickeln. Die Kompetenz, diese Vorgänge ei-

genständig oder auf Anweisung entsprechend einer wissenschaftlichen Grundlage bearbeiten 

zu können und damit rasch eine selbständige und verantwortungsvolle Führungstätigkeit zu 

übernehmen, steht im Fokus der Qualifikationsziele. 

Psychologie des Kindes- und Jugendalters (B.Sc.) 

Die Hochschule hat den Studiengang nach eigener Darstellung gemäß üblicher Standards der 

DGPs (Deutsche Gesellschaft für Psychologie) im Fach Psychologie konzipiert (vgl. Selbstbe-

richt S. 19). Die Inhalte sollen sich an den curricularen Richtlinien für einen Psychologieba-
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chelorstudiengang orientieren und die Voraussetzungen für einen konsekutiven Master in Psy-

chologie (außer Psychotherapie) schaffen. 

Die Studierenden kennen und verstehen die Vielfalt und Inhalte psychologischer Grundlagen- 

und Anwendungsfächer und üben sich vertiefend in den Anwendungsbereichen Pädagogische 

und Klinische Psychologie. Daneben erwerben die Studierenden Fachwissen aus psychologi-

schen Methodenfächern (Statistik, Forschungsmethoden und Diagnostik), so dass sie zum En-

de des Studiums befähigt sind, sowohl in wissenschaftlicher Hinsicht als auch in Bezug auf 

konkrete praktische Aufgaben, psychologische Fragestellungen zu erkennen, abzuleiten und 

zur Entwicklung von Lösungen beizutragen. Die Psychologie des Kindes- und Jugendalters 

widmet sich der Erforschung, der Beschreibung und Vorhersage von altersbezogenen Verände-

rungen im menschlichen Erleben und Verhalten – hier speziell von Kindern und Jugendlichen. 

Betrachtet werden insbesondere die soziale, emotionale und kognitive Entwicklung und deren 

förderliche Bedingungen und Risiken. 

Studiengang Vertriebspsychologie (B.A.) 

Ziel des Studiengangs ist es, Studierende in die Lage zu versetzen, wirtschaftspsychologische 

Grundlagen und die vorhandene empirische Evidenz für Strategien und Interventionen im Ver-

trieb und Verkauf zu beurteilen und zu hinterfragen. Absolventinnen und Absolventen können 

ihr Wissen aus den Grundlagenfächern Psychologie, Wirtschaftspsychologie und Betriebswirt-

schaft sowie aus den wirtschaftspsychologischen und wirtschaftswissenschaftlichen Methoden-

fächern ausführen, beschreiben und anwenden. Durch die interdisziplinäre Ausbildung sind die 

Absolventinnen und Absolventen in der Lage, ihr erworbenes Wissen und ihre Fähigkeiten ei-

genständig und vernetzend einzusetzen, um wirtschaftspsychologische Fragestellungen zu er-

arbeiten und zu definieren sowie zur Entwicklung von Lösungsstrategien beizutragen. 

Mögliche Berufsfelder, zu denen die Studierenden während ihres Studiums befähig sind, finden 

sich vor allem bei Wirtschaftsunternehmen im Bereich Vertrieb und Marketing, aber auch bei 

öffentlichen und gemeinnützigen Organisationen insofern dort Vertrieb und Marketing eine Rolle 

spielen, beispielsweise bei der Vermarktung von sozialen Dienstleistungen oder der Sponso-

rensuche. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Die Qualifikationsziele und die angestrebten Lernergebnisse sind dem Gutachtergremium im 

Rahmen der digitalen Begutachtung nachvollziehbar dargelegt worden. In den Modulbeschrei-

bungen sind diese verankert und entsprechend ausgewiesen. Sie sind schlüssig und kompe-

tenzorientiert formuliert und tragen den angestrebten Lernergebnissen und den Zielen der wis-

senschaftlichen Befähigung, der Befähigung zu einer qualifizierten Erwerbstätigkeit und Persön-

lichkeitsentwicklung Rechnung. Die Studierenden werden mittels der definierten Lernergebnisse 

dazu in die Lage versetzt, wissenschaftliche Theorie und Methodik auf Bachelor- und Masterni-

veau anzuwenden.  

Soziale Arbeit (B.A.) 

Das Gutachtergremium begrüßt die generalistische Aufstellung des Studiengangs. Studierende 

haben vielfältige Möglichkeiten sich auf verschiedene Zielgruppen vorzubereiten und das Ver-

ständnis der Zusammenhänge und Herausforderungen einer multikulturellen Gesellschaft zu 

erlangen. Durch die Vermittlung von Basiswissen in rechtlichen Rahmenbedingungen, Entwick-

lungs-, Sozial- und pädagogische Psychologie werden Absolventinnen und Absolventen auf 

vielfältige Berufsmöglichkeiten vorbereitet.  
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Sozialmanagement (M.A.) 

Das Gutachtergremium ist von der breiten inhaltlichen Aufstellung überzeugt, dass Absolventin-

nen und Absolventen durch vertiefendes Wissen in den Bereichen Betriebswirtschaft und juristi-

schen Themen auf eine Leitungsposition in Einrichtungen und Diensten des Sozialwesens vor-

bereitet werden. Durch das Erlernen von Forschungsmethodiken und das Reflektieren aktueller 

gesellschaftlicher, sozialer, politischer und ökonomischer Rahmenbedingungen werden Absol-

venteninnen und Absolventen in die Lage versetzt in zukünftigen Positionen Vorgänge selbst-

ständig und wissenschaftlich fundiert zu bearbeiten 

Psychologie des Kindes- und Jugendalters (B.Sc.) 

Durch die Schwerpunktsetzung des Studiengangs auf Kinder und Jugendliche ist das Gremium 

überzeugt, dass Absolventinnen und Absolventen durch das Erwerben von Fachwissen in psy-

chologischen Methodenfächern (Statistik, Forschungsmethoden und Diagnostik), das Erkennen 

der Vielfalt und Inhalte psychologischer Grundlagen- und Anwendungsfächer und der Vertie-

fung in den Anwendungsbereichen Pädagogische und Klinische Psychologie komplexe Aufga-

benstellungen erfassen und lösungsorientiert bearbeiten können. Der Studiengang bereitet auf 

einen konsekutiven Masterstudiengang vor, doch auch mit dem Bachelorabschluss sind Absol-

ventinnen und Absolventen bereits gut auf einen Einstieg in Tätigkeitsbereiche der Kinder- und 

Jugendhilfe vorbereitet. 

Vertriebspsychologie (B.A.) 

Die Qualifikationsziele sind aus Sicht des Gutachtergremiums stimmig gewählt. Hinsichtlich der 

Umsetzung gibt das Gutachtergremium jedoch noch einige Empfehlungen (siehe hierzu § 12 

Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und 5 Nds. StudAkkVO). 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

 

Schlüssiges Studiengangskonzept und adäquate Umsetzung (§ 12 Nds. StudAkkVO) 

Curriculum (§ 12 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und 5 Nds. StudAkkVO) 

Alle Studiengänge  

Im Fernstudium basieren die Programme auf dem seit langem an der Hochschule erprobten 

didaktischen Blended-Learning-Konzept PFH studyworld, deren zentraler Baustein der virtuelle 

Campus myPFH ist. Unterschiedliche, an das Fernstudienformat angepasste Lehr- und Lern-

formen sollen den Studierenden ermöglichen, auf ihr eigenes Tempo abgestimmte Lernmetho-

den zu wählen und den Lernrhythmus passgenau mit ihrem beruflichen und familiären Umfeld 

zu verknüpfen. Das nachfolgende Diagramm gibt einen Überblick über die eingesetzten Forma-

te: 
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Lehrbriefe bilden den Kern des Fernstudiums. Sie werden in Zusammenarbeit von Professorin-

nen und Professoren, Dozierenden und Fachredakteurinnen und -redakteuren erstellt. Sie die-

nen, gemeinsam mit den künftig insbesondere in höheren Semestern eingesetzten, wissen-

schaftlich fundiert aufbereiteten E-Books und den dazugehörigen Learning Guides, der Wis-

sensvermittlung des jeweiligen Gesamtinhaltes einer Fachthematik. Die turnusgemäße Über-

prüfung auf fachliche Aktualität obliegt dem modulverantwortlichen Professor. 

Zusätzlich zu den Lehrbriefen werden Inhalte in Form von mitgefilmten Veranstaltungen, Lehr-

videos mit den Lehrverantwortlichen, Hörbüchern und Mitschnitten von Online-Präsenzphasen 

aufbereitet. Damit können die Studierenden die Inhalte wiederholen und vertiefen. Die Abteilung 

Content- und Medienproduktion erstellt die zuvor genannten Medien unter Anleitung der zu-

ständigen Modulverantwortlichen. 

Regelmäßig angebotene Online-Präsenzphasen bieten die Möglichkeit, mit Lehrenden Inhalte 

zu vertiefen, zu verdeutlichen, angeleitet Lösungen zu erarbeiten und in einer Gruppe Fachfra-

gen zu erörtern. Online-Repetitorien werden entweder professionell produziert oder mitgeschnit-

ten und werden auch als Online-Sprechstunde kurz vor den Klausuren angeboten. 

Erklärfilme, sogenannte Pen&Paper, deren Aufgaben schriftlich gelöst werden und Speedlearn-

ing-Einheiten, Lehrfilme, die Fachfragen grundlegend beleuchten, verdeutlichen spezielle Prob-

lemstellungen in ausgewählten Themenbereichen.  

Freiwillige Einsendeaufgaben, Reflexions- und Übungsaufgaben sind unbenotete Studienleis-

tungen und dienen der eigenen Lernerfolgskontrolle. Die Lehrenden sind ständige Ansprech-

personen für inhaltliche Fragen. 

Soft-Skills-Veranstaltungen sind sowohl in das Curriculum eingebunden, werden zusätzlich 

auch außercurricular am Campus angeboten und teilweise zu ausgewählten Themen online 

durchgeführt. 

Studierende dürfen sich (außer-)curriculare Zusatzveranstaltungen wünschen. Nach einem Vor-

lauf von acht Wochen finden curriculare Veranstaltungen auch bei nur einem Teilnehmer statt. 

Außercurriculare Veranstaltungen werden ab fünf Studierenden umgesetzt. 
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Schlüssiges Studiengangskonzept und adäquate Umsetzung (§ 12 MRVO) 

Curriculum (§ 12 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und 5 MRVO) 

Die Curricula (Anlage 1.1.a bis 1.4.b) stellen die jeweiligen zu akkreditierenden Studiengänge 

mit den unterschiedlichen Regelstudienzeiten dar. Transparent werden hier alle Informationen 

zusammengefasst: Modulnummer, Modul- und Fachbezeichnung, Semesterlage, Prüfungen, 

Gewichtungen für die Abschlussnote, ECTS-Punkte, Kontakt- und Selbststudium sowie die 

Modulverantwortlichkeiten. Die Curricula werden entsprechend im internen Bereich „myPFH“ 

interaktiv dargestellt und um Funktionen wie Lernmaterialien, Prüfungsanmeldungen etc. er-

weitert. 

Den jeweiligen Modulhandbüchern (Anlage 5.a bis 5.d) können die aufeinander abgestimmten 

Inhalte entnommen werden.  

Wie bereits unter dem Punkt „Abschlüsse/Abschlussbezeichnungen“ dieses Selbstberichts er-

wähnt wurde, wird für die zu akkreditierenden Bachelorstudiengänge der Bachelor of Arts ver-

liehen sowie für den zu akkreditierten Masterstudiengang „Digital Marketing & Sales Manage-

ment“ der Master of Arts. Eine Ausnahme bildet der Master in „User Experience Management 

& Design“, hier wird der Fachtradition folgend der Master of Science (M. Sc.) vergeben, da die 

Inhalte der Wirtschaftsinformatik sowie der (Wirtschafts-)Psychologie üblicherweise dem Sci-

ence Bereich zugeordnet werden. 

Die Wissensvermittlung in Fernstudiengängen bedient sich unterschiedlicher Methoden, um 

die Studierenden zum Studienerfolg zu führen: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Beispiel für Methodenmix im Fernstudium 
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Soziale Arbeit (B.A.) 

Sachstand 

Der Studiengang zielt auf einen generalistischen Aufbau ab.  

Das Curriculum orientiert sich nach Darstellung an dem von der Deutschen Gesellschaft für 

Soziale Arbeit entworfenen Kerncurriculum sowie dem Qualifikationsrahmen Soziale Arbeit 

(Version 6.0) (vgl. Selbstbericht S. 17). Die Studierenden lernen im Grundstudium Geschichte, 

Theorien und Strukturen, sowie die Berufsbilder und Berufsfelder kennen. Dazu werden Grund-

lagen, Methoden und Modelle des Fachs einbezogen. Entwicklung von Interaktions- und Kom-

munikationsfähigkeiten sind Teil des gesamten Studiums und tragen zum Beispiel in den Modu-

len 15, 18 und 24 zur Profilbildung bei. Juristisch und psychologisch orientierte Module erwei-

tern die Inhalte um Entwicklungs-, Sozial-, und pädagogische Psychologie. Im Schwerpunktfach 

können Module der Sozialforschung mit der Erweiterung um empirische Forschungsmethoden 

gewählt werden. 

Nach dem Bachelorabschluss können die Absolventinnen und Absolventen ein Berufsanerer-

kennungs(halb)jahr gemäß § 4 SozHeilKindVO anschließen, um die staatliche Anerkennung als 

Sozialarbeiterin oder Sozialarbeiter zu erhalten. Gemäß § 7 SozHeilKindVO begleitet die Hoch-

schule das Anerkennungsjahr durch hauptamtlich Lehrende. Dies findet an acht Tagen (halbes 

Jahr Praxiszeit) und 16 Tagen (ganzes Jahr Praxiszeit) in Form von Einführungsveranstaltung, 

Reflexions-/Supervisionsseminaren und Fortbildungsveranstaltungen à sechs Zeitstunden statt. 

Die Absolventinnen und Absolventen müssen über das Berufsanerkennungs(halb)jahr einen 

Praxisbericht erstellen und ein Kolloquium absolvieren. Die Überprüfung der Anerkennungs-

möglichkeit wird durch das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleich-

stellung durchgeführt. (vgl. Dokument „0_Übersicht_Überarbeitungen“). 

Der Studiengang wird der Fächergruppe Sozialwissenschaften zugeordnet. Nach erfolgreichem 

Abschluss der Bachelorprüfung wird der akademische Grad Bachelor of Arts (B.A.) verliehen.  

Im Laufe des Verfahrens wurde das Curriculum überarbeitet. Die Nummerierung der Module ist 

durch eine inhaltliche Neustrukturierung in sechssemestrigen Variante nicht mehr durchgehend. 

Unter anderem wurde die Modulbezeichnung von Modul fünf von Grundlagen der Sozialen Ar-

beit zu Geschichte der Sozialen Arbeit geändert, um den Inhalt verständlicher darzustellen.  

Das Modul drei wurde inhaltlich neu gestaltet und umfasst nun Bezugswissenschaften der So-

zialen Arbeit. Modul sechs wurde generalistischer auf Inhalte der Sozialen Arbeit abgestimmt 

und enthält nun Grundlagen der Entwicklungspsychologie, die sich nicht nur auf das Kindes- 

und Jugendalter beschränken. Modul sieben wurde inhaltlich auf Handlungsbereiche der Sozi-

alpädagogik umgestellt. Auf Anregung des Gutachtergremiums wurden in den Modulen neun, 

zehn und 17 generalisierte Themen wie Soziale Arbeit in der Gesellschaft (Sozialraum und 

Gemeinswesenarbeit), Methoden Sozialer Arbeit und das Thema Inklusion und Exklusion auf-

genommen und inhaltlich umgestellt und ergänzt.  
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Die folgende Übersicht stellt das Curriculum1 der Vollzeitvariante (sechs Semester) dar. 

 

                                                
1
 Die Curriculumsübersicht (Stand März 2022) wurde am 15. Juli 2022 neu eingefügt. 
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Akkreditierungsbericht: Bündel [Soziale Arbeit (B.A.), Sozialmanagement (M.A.), Psychologie des Kindes- und Ju-
gendalters (B.Sc.), Vertriebspsychologie (B. A.)] 

Seite 28 | 70 

Die achtsemestrige Teilzeitvariante des Studiengangs Soziale Arbeit (B.A.) ist wie folgt aufge-

baut:2

                                                
2
 Die Curriculumsübersicht (Stand März 2022) wurde am 15. Juli 2022 neu eingefügt. 
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Sozialmanagement (M.A.) 

Der Studiengang vermittelt vertiefende Kenntnisse im Managementgebiet. Dazu werden The-

men aus Finanzierung, Controlling, Personal, Arbeits- und Sozialrecht sowie Marketing und 

Vertrieb vermittelt. In den Schwerpunktfächern müssen drei Schwerpunkte aus dem Bereich 

Personal und Entrepreneurship gewählt werden. Forschungsmethoden werden in Modulen mit-

tels Projektarbeit und selbst aufgestellten Forschungsfragen vertieft. 

Der Studiengang wird der Fächergruppe Sozialwissenschaften zugeordnet. Nach erfolgreichem 

Abschluss der Bachelorprüfung wird der akademische Grad Master of Arts (M.A.) verliehen.  
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Folgende Übersicht stellt den Aufbau der viersemestrigen Vollzeitvariante des Studiengangs 

dar: 
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Folgende Übersicht stellt den Aufbau der sechssemestrigen Teilzeitvariante des Studiengangs 

Sozialmanagement (M.A.) dar: 
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Psychologie des Kindes- und Jugendalters (B.Sc.) 

Der Studiengang orientiert sich nach Darstellung der Hochschule an den curricularen Richtlinien 

für einen Psychologiestudiengang gemäß den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für 

Psychologie (DGPs), hier mit dem Schwerpunkt auf Kinder und Jugendliche. Es werden die 

Voraussetzungen für einen konsekutiven Master in Psychologie geschafft. Der Studiengang 

bereitet nicht auf eine anschließende Psychotherapeutenausbildung vor, da dieser kein appro-

bationskonformer Bachelor gemäß Psychotherapeutengesetz ist. Studierende erlernen zu-

nächst Grundlagen- und Methodenfächer mit Vertiefungen in der pädagogischen und klinischen 

Psychologie. Hierbei findet eine vertiefende Auseinandersetzung mit Spezifika des Kindes- und 

Jugendalters statt. Daneben erwerben Studierende Fachwissen aus psychologischen Metho-

denfächern wie Statistik, Forschungsmethoden und Diagnostik. Im Studium ist ein Berufsprakti-

kum vorgesehen.  
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Der Studiengang richtet sich nach der Empfehlung zur Abschlussbezeichnung der DGPs. Nach 

erfolgreichem Abschluss der Bachelorprüfung wird der akademische Grad Bachelor of Science 

(B.Sc.) verliehen.  

 

 
Die folgende Übersicht stellt den Aufbau der sechssemestrigen Variante des Studiengangs dar: 
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Die folgende Übersicht stellt den Aufbau der achtsemestrigen Variante des Studiengangs Psy-

chologie des Kindes- und Jugendalters (B.Sc.) dar: 
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Akkreditierungsbericht: Bündel [Soziale Arbeit (B.A.), Sozialmanagement (M.A.), Psychologie des Kindes- und Ju-
gendalters (B.Sc.), Vertriebspsychologie (B. A.)] 

Seite 37 | 70 

Vertriebspsychologie (B.A.) 

Der Studiengang baut auf wirtschaftspsychologischen Grundlagen auf. Um empirische Eviden-

zen für Strategien und Interventionen im Vertrieb und Verkauf beurteilen zu können, werden 

Grundlagen in den Fächern Psychologie, Wirtschaftspsychologie und Betriebswirtschaft sowie 

in den wirtschaftspsychologischen und wirtschaftswissenschaftlichen Methodenfächern vermit-

telt. Im wirtschaftspsychologischen Bereich fokussiert das Curriculum vor allem vertriebspsy-

chologische Inhalte.  

Die Struktur des Studiengangs folgt im Wesentlichen dem eines Psychologiestudiengangs in 

Bezug auf die fundierte empirisch-methodische Ausbildung (Deskriptive Statistik, Testverfahren, 

Empirisch-Experimentelles Praktikum, empirische Bachelor-Arbeit) und die Grundlagenfächer 

(Differentielle Psychologie, Sozialpsychologie). Die quantitativen Anteile bilden jedoch keinen 

Schwerpunkt im Studiengang. Die vertriebspsychologische Ausrichtung entsteht durch die An-

wendungsfächern Arbeits- und Organisationspsychologie sowie drei Modulen zur Wirtschafts-

psychologie und Vertriebspsychologie. Die betriebswirtschaftlich orientierten Fächer stellen die 

Anbindung an den wirtschaftlichen Kontext dar. (vgl. Selbstbericht S. 21 f.) 

Nach erfolgreichem Abschluss der Bachelorprüfung wird der akademische Grad Bachelor of 

Arts (B.A.) verliehen.  

Die folgende Übersicht stellt den Aufbau der sechssemestrigen Variante des Studiengangs dar: 
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Die folgende Übersicht stellt den Aufbau der achtsemestrigen Variante des Studiengangs Ver-

triebspsychologie (B.A.) dar: 
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Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Aus Sicht des Gutachtergremiums werden die Qualifikationsziele durch die Vermittlung der im 

Curriculum dargelegten Inhalte erreicht. Die Studierenden werden mittels der definierten Lern-

ergebnisse dazu befähigt, wissenschaftliche Theorie und Methodik auf Bachelor- und Masterni-

veau anzuwenden und diese im Rahmen der Abschlussarbeit umzusetzen.  
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Insgesamt empfiehlt das Gutachtergremium für alle Studiengänge die Module im Bereich der 

Persönlichkeitsentwicklung stärker verpflichtend anzubieten, so dass Studierende nicht nur auf 

freiwilliger Basis an den Modulen teilnehmen.  

Die Studiengangs- und Abschlussbezeichnungen sind nach Auffassung des Gutachtergremi-

ums meist stimmig gewählt. 

Das Fernstudiengangskonzept verfügt über ein Instrumentarium geeigneter Lehr- und Lernme-

thoden zur Aktivierung der Studierenden, die auch organisatorisch nachvollziehbar und gut ge-

regelt sind. Davon konnte sich das Gutachtergremium durch die Demonstration der fernstudi-

endidaktisch gelungenen und nutzerfreundlichen Lernplattform während der Digitalkonferenz 

überzeugen.  

Besonders lobenswert findet das Gutachtergremium, dass Studierende sich jederzeit Zusatz-

veranstaltungen - auch außercurriculare – wünschen können.  

Soziale Arbeit B.A.) 

Relevante Bezugswissenschaften werden im Curriculum relativ ausgewogen und umfassend 

berücksichtigt und orientieren sich am Kerncurriculum der Deutschen Gesellschaft für Soziale 

Arbeit und dem Qualifikationsrahmen Soziale Arbeit. Aufgrund der Hinweise des Gutachtergre-

miums sich weiter an diesen zu orientieren, hat die Hochschule Änderungen im Curriculum vor-

genommen. Es wurden unter anderem die Themen Sozialraum und Gemeinwesenarbeit (Modul 

10), Geschichte der Sozialen Arbeit (Modul 5), das Thema Inklusion und Exklusion (Modul 9) 

sowie Bezugswissenschaften der Sozialen Arbeit (Modul 3) ergänzt und erweitert. Einige Modu-

le wurden inhaltlich umgestellt und neu benannt.  

Das Gutachtergremium begrüßt die stärkere Orientierung am Kerncurriculum und dem Qualifi-

kationsrahmen sehr. Die intensive Berücksichtigung des psychologischen Schwerpunkts (Modul 

19) sieht das Gutachtergremium als einen besonderen Schwerpunkt des Studiengangs an, 

empfiehlt jedoch, diesen noch stärker auf den Bereich der Sozialen Arbeit auszurichten. Der 

Studiengang sollte sich insgesamt weiter auf eine generalistische Ausrichtung fokussieren. Im 

Themenbereich Ethik vermisst das Gutachtergremium philosophische Anteile, wie zum Beispiel 

Sozialphilosophie. Diese sollten in das Curriculum integriert werden. Insgesamt weist das Gut-

achtergremium darauf hin, bei disziplinübergreifend ausgerichteten Modulbeschreibungen Inhal-

te aus dem Bereich der Sozialen Arbeit weiter anzupassen und zu ergänzen.  

Sozialmanagement (M.A.) 

Studierende können in diesem Studiengang drei spezialisierte Schwerpunkte über drei Semes-

ter wählen. Das Gutachtergremium lobt die breit aufgestellten Angebote in den Wahlbereichen.  

Die Hochschule hat nach Begutachtung die Empfehlung des Gutachtergremiums umgesetzt, 

Inhalte klarer auf die Modulbezeichnung abzustimmen. Beispielsweise wurde für das Modul 

Unternehmensführung korrigiert in Wissensmanagement und Organisationsentwicklung, da dies 

die gelehrten Inhalte klarer darlegt.  

Psychologie des Kindes- und Jugendalters (B.A.) 

Das Gutachtergremium hält die Umsetzung im Curriculum an den Empfehlungen der Deutschen 

Gesellschaft für Psychotherapie (DGPs) mit der vertiefenden Spezialisierung auf Kinder und 

Jugendliche für ausgezeichnet umgesetzt. Die Hochschule füllt nach Ansicht des Gutachter-

gremiums eine Marktlücke aus, weil der Studiengang konsekutiv ausgerichtet ist und den be-

sonderen Schwerpunkt auf Kinder und Jugendliche legt. 
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Studiengang Vertriebspsychologie (B.A.) 

Das Gutachtergremium ist der Ansicht, dass das Modulkonzept an einigen Stellen noch besser 

auf die Qualifikationsziele abgestimmt werden könnte. Dies betrifft insbesondere die Vertriebs-

module, die, auch gemessen an der Studiengangsbezeichnung, einen größeren Anteil im Curri-

culum einnehmen sollten. Der Anteil an psychologischen Inhalten hingegen ist sehr umfang-

reich.  

Einige Module, insbesondere jene, in denen kommunikative Kompetenzen für die Praxis vermit-

telt werden, könnten eine bessere Verbindung theoretischer und praktischer Inhalte enthalten. 

Kommunikative Kompetenzen sollten, trotz Hürde des Fernstudiums intensiver eingebunden 

werden. 

Zudem weisen einige Module zur Persönlichkeitsentwicklung vereinzelt noch Lücken auf. Inhal-

te wie zum Beispiel in Modul vier, Die Psychologie des Überzeugens sollten vor allem aus ethi-

scher Sicht mit einem engen Bezug zu einem verantwortungsvollen Umgang mit diesem Inhalt 

gelehrt werden. Ethische Aspekte im Verkauf/Vertrieb könnten als (Teil-)Modul in das Curricu-

lum eingefügt werden. 

Zur Erwerbsbefähigung könnte in den Modulen ein engerer Bezug hergestellt werden. Die In-

halte könnten etwas stärker auf das Vertriebsmanagement fokussieren. Um beispielsweise auf 

eine leitende Funktion im Vertriebsmanagement auszubilden, sollten Module, die auf Führungs- 

und Managementaufgaben im Vertrieb vorbereiten, eingefügt werden. 

Das Modulhandbuch sollte nochmals auf Doppelung von Inhalten überprüft und überarbeitet 

werden, insbesondere in den Marketing-Modulen. Im Rahmen der allfälligen Reakkreditierung 

wird dies zu prüfen sein. 

Das Gutachtergremium rät, die Studiengangsbezeichnung zu überdenken. Es wird befürchtet, 

dass Absolventinnen und Absolventen mit der jetzigen Abschlussbezeichnung suggeriert wer-

de, dass sie nach Abschluss Psychologinnen bzw. eine Psychologen im Vertrieb seien. Evident 

falsch ist die Studiengangsbezeichnung jedoch nicht.  

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

Das Gutachtergremium gibt folgende Empfehlungen: 

Die Module im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung sollten verpflichtend angeboten werden.  

Der Studiengang Soziale Arbeit (B.A.) sollte generalistischer gestaltet werden, u.a. durch die 

Integration philosophischer Inhalte, wie zum Beispiel Sozialphilosophie, in das Curriculum. 

Das Curriculum des Studiengangs Vertriebspsychologie (B.Sc.) sollte stärker auf den Vertrieb 

ausgerichtet werden. Die Hochschule sollte das Modulkonzept in Hinblick auf die Vermittlung 

kommunikativer Kompetenzen, ethischer Aspekte sowie die Vorbereitung auf Führungs- und 

Managementaufgaben im Vertrieb überarbeiten. Im Rahmen dessen sollte die Hochschule die 

Studiengangsbezeichnung überdenken. 
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Mobilität (§ 12 Abs. 1 Satz 4 Nds. StudAkkVO) 

Alle Studiengänge 

Sachstand  

Das Internationale Büro der Hochschule informiert, organisiert, betreut und unterstützt Studie-

rende bei ihren Auslandsplänen bzgl. Praktikum und Studium sowie die internationalen Gast-

studierenden, die an der Hochschule ihr Auslandssemester verbringen. Die Hochschule nimmt 

am ERASMUS-Programm der Europäischen Union teil und vermittelt mit Hilfe dieses Pro-

gramms Studierende an Partnerhochschulen im europäischen Ausland. Module, die an Hoch-

schulen im In- und Ausland belegt wurden, werden anerkannt, sofern keine wesentlichen Unter-

schiede bestehen (vgl. § 13 PO). Darüber hinaus benennt der Selbstbericht insgesamt über 50 

inner-und außereuropäische Hochschulen als Partner der Hochschule (vgl. Selbstbericht S. 25). 

Über die Lernplattform steht das Programm Rosetta Stone zur Verfügung in dem Sprachkennt-

nisse kostenlos vertieft oder neue Sprachen gelernt werden können.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Aufgrund der prinzipiellen Ortsunabhängigkeit des Fernstudiums sowie der institutionell beste-

henden Unterstützung durch die Beteiligung am ERASMUS-Programm liegen nach Auffassung 

des Gutachtergremiums gute Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für einen Auslands-

aufenthalt der Studierenden ohne Zeitverlust vor. Die Hochschule hat geeignete Rahmenbedin-

gungen zur Förderung der studentischen Mobilität geschaffen und diese aus Sicht des Gutacht-

ergremiums überzeugend umgesetzt. 

Im Rahmen der digital geführten Gespräche mit den Studierenden konnte sich das Gutachter-

gremium davon überzeugen, dass die Studierenden eine gute Betreuung vor, während und 

nach dem Auslandsaufenthalt erhalten. Viele Studierende entscheiden sich aufgrund beruflicher 

oder familiärer Lebensumstände jedoch explizit für ein Fernstudiums, so dass das Angebot ei-

nes Auslandssemesters insgesamt eher weniger genutzt wird.  

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt  

 

Personelle Ausstattung (§ 12 Abs. 2 Nds. StudAkkVO) 

Alle Studiengänge 

Sachstand 

Die Einstellungsvoraussetzung für das Lehrpersonal sind in § 25 NHG und der hochschuleige-

nen Berufungsordnung festgelegt. Im Sinne des Leitbildes bildet die PFH praxisrelevant und 

theoriegeleitet aus. Dieser Zweiklang wird durch die Kombination aus der Praxiserfahrung und 

der theoretischen Ausbildung der Lehrenden erreicht. Die pädagogische Qualifikation ist ein 

zusätzlicher Indikator im Rahmen eines Berufungsverfahrens, der in § 25 Abs.1 S. 2 NHG aus-

drücklich verlangt wird. Darüber hinaus erwartet die PFH unternehmerisches Denken, innovati-

ven Gestaltungswillen und anwendungsorientierte Forschung.  

Für das wissenschaftliches Personal der zu akkreditierenden Studiengänge sind hauptberuflich 

lehrende Professorinnen und Professoren des Department Management & Law sowie der betei-

ligten Professorinnen und Professoren des Departments Psychologie vorgesehen. Auf perso-

nellen Ressourcen wird zudem aus den bestehenden Fern- und Campusstudiengängen zu-
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rückgegriffen. Professoren und Professorinnen müssen in der Regel nicht die arbeitsvertraglich 

festgelegten 18 Semesterwochenstunden (SWS) lehren, um Zeit für Forschung, neue Projekte 

und Weiterentwicklung zu haben. Bei 18 SWS fallen ca. 23% der Zeit auf die Lehrverpflichtung 

und 77% auf die Zeit für die Betreuung der Studierenden, Vor- und Nachbereitung der Lehre, 

Forschung und Selbstverwaltung. Für die Selbstverwaltung steht ein Team aus Koordinatoren 

zur Verfügung. 

Die Studiengänge werden durch hauptberuflich Lehrende verantwortet. Laut Personalverflech-

tungsmatrix liegt die Quote zwischen 91% und 100%. 

Laut Personalverflechtungsmatrix sind drei in der Ausschreibung befindliche Professorenstellen 

für Soziale Arbeit, Arbeitsrecht mit sozialrechtlichen Bezügen und Wirtschafts- und Arbeitsrecht 

vorgeplant. Dem Department Psychologie und Management & Law stehen 28 wissenschaftliche 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung. Im Department Psychologie gibt es 9 hauptbe-

ruflich Lehrende, im Department Management & Law lehren zehn hauptberufliche Professorin-

nen und Professoren.  

Soziale Arbeit (B.A.) 

Für den Studiengang stehen noch keine Professuren für die Fachgebiete Soziale Arbeit, Ar-

beitsrecht mit sozialrechtlichen Bezügen und Wirtschafts- und Arbeitsrecht zur Verfügung. Zur 

Personalplanung wird angegeben, dass nach erfolgreicher Akkreditierung des Studiengangs 

eine Professur mit der Denomination Soziale Arbeit im Umfang von einer Vollzeitäquivalenz 

ausgeschrieben und besetzt werden soll (vgl. Selbstbericht S. 26). Falls zum Start des Studien-

gangs noch keine Stelle besetzt werden konnte, soll vorübergehend eine kommissarische Lei-

tung übernehmen.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Anhand der eingereichten Unterlagen und der Gespräche mit den Lehrenden konnte sich das 

Gutachtergremium davon überzeugen, dass das bisher eingesetzte Lehrpersonal fachlich und 

methodisch-didaktisch qualifiziert ist. Die hauptberuflich tätigen Professorinnen und Professoren 

bilden eine Quote von über 50%. Somit wird gesichert, dass aktuelle Erkenntnisse aus der For-

schung in die Lehre transferiert werden. Die Lehrkapazität ist in drei der Studiengänge vorhan-

den.  

Im Studiengang Soziale Arbeit (B.A.) fehlen dem Gutachtergremium vor allem eine Studien-

gangsleitung, Modulverantwortungen in diversen Modulen und eine Professur für Soziale Arbeit. 

Das Gutachtergremium ist der Ansicht, dass spätestens zum Studienbeginn eine Studien-

gangsverantwortung besetzt sein sollte. Zumindest aber muss die Hochschule sicherstellen, 

dass zu Studienbeginn ausreichend fachlich und methodisch-didaktisch qualifiziertes Lehrper-

sonal zur Verfügung steht. 

Entscheidungsvorschlag 

Nicht erfüllt 

Das Gutachtergremium schlägt folgende Auflage vor:  

Die Hochschule stellt sicher, dass im Studiengang Soziale Arbeit zu Studienbeginn ausreichend 

fachlich und methodisch-didaktisch qualifiziertes Lehrpersonal zur Verfügung steht.  
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Ressourcenausstattung (§ 12 Abs. 3 Nds. StudAkkVO) 

Sachstand  

Alle Studiengänge 

Die Hochschule verfügt über Campus-Standorte in Göttingen und Stade. Fernstudiengangszen-

tren befinden sich an den Standorten Berlin, Dortmund, Dresden, Freiburg, Hannover, Leipzig, 

Ludwigshafen, München, Ratingen/Düsseldorf, Regensburg, Stuttgart und Wien. Auf sachliche 

und personelle Ressourcen wird aus den bestehenden Fern- und Campusstudiengängen zu-

rückgegriffen. 

Alle Standorte erfüllen folgende Qualitätsanforderungen, die seitens der Hochschule definiert 

wurden (vgl. Selbstbericht S. 28 f.).  

Es stehen basierend auf der Studienorganisation zur Verfügung: 

 ausreichende Seminar- und Prüfungsräume, 

 Grundausstattung mit Overhead, Flipcharts, Whiteboards und Metaplanwänden sowie 

 Beamer-Ausstattung, bei Bedarf Präsentations-Laptops. 

Der Standort Göttingen verfügt über 14 Räume in der Größe von 15 bis 150 Plätzen, einem 

EDV-Schulungsraum sowie Sekundärräumlichkeiten für Studierende wie Bibliothek, Arbeits-

raum, Lounge und Silentium. In allen Räumen befinden sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

die für Fragen zu Verfügung stehen. Die Seminar- und Vorlesungsräume sind jeweils mit Bea-

mer, OH-Projektor sowie Tafel und Flipchart ausgestattet. 

Alle Studierenden haben die Möglichkeit über den hochschuleigenen EBSCO-Online-Zugang 

auf Literatur zuzugreifen. Hier findet sich eine Bandbreite an Journalartikeln, welche sukzessiv 

und bedarfsabhängig erweitert wird. Fernleihen sind an den Bibliotheken möglich, die in den 

Orten der Fernstudienzentren sind. Zusätzlich zu den Fernlehrbriefen haben die Fernstudieren-

den Zugriff auf die hochschuleigene Bibliothek an den Standorten Göttingen und Stade sowie 

auf externe Bibliotheken am Standort Göttingen und Düsseldorf (Universitätsbibliothek). Zudem 

haben die Studierenden die Möglichkeit zum Zugriff auf Bibliotheken anderer wohnortnaher 

Hochschulstandorte. 

Eine E-Book-Bibliothek befindet sich in der Aufbauphase, die die Literaturversorgung für alle 

Studierenden der Hochschule deutlich verbessern soll. Derzeit sind 2.000 E-Books im Bestand. 

In den folgenden Jahren stehen jährliche Budgets von 50 Tsd. € für die Erweiterung zur Verfü-

gung. Mit der Hochschule Macromedia wird ein gemeinsamer Discovery-Service umgesetzt, der 

zu einem noch größeren Angebot an E-Books führen soll. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Die Unterlagen und die Gesprächsrunden mit Studierenden und Verwaltungsmitarbeitenden 

vermittelten einen sehr guten Eindruck über die technische Ausstattung der Räume sowie die 

Zugangsmöglichkeiten zu Bibliotheken und Informationen über die Lernplattform. Das Gutacht-

ergremium erhielt zum Einblick in die Lernplattform Gastzugänge und konnte damit Lehrbriefe, 

Lehrvideos und Studienmaterial anschauen. Räumliche Kapazitäten für die Präsenzseminare 

sind laut Studierenden und Selbstbericht ausreichend vorhanden. Die Erreichung der Studien-

gangsziele ist durch die Gegebenheiten vor Ort gewährleistet.  

Dem Studiengang stehen die Unterstützung- und Serviceleistungen der Hochschule, inklusive 

der dort vorhandenen wissenschaftlichen und verwaltungsseitigen Personalressourcen intensiv 
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zur Verfügung. Die Verwaltungsunterstützung und die Ressourcenausstattung für Studierende 

und Lehrende bewertet das Gutachtergremium sehr positiv. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

 

Prüfungssystem (§ 12 Abs. 4 Nds. StudAkkVO) 

Alle Studiengänge 

Sachstand  

Leistungskontrollen dienen der Überprüfung der in den Modulen festgelegten Qualifikationszie-

le. Alle Module werden mit einer Prüfung abgeschlossen, dabei wird die Gesamtheit der ver-

schiedenen Prüfungsformen genutzt. In der Prüfungsordnung sind die verschiedenen Prüfungs-

formen definiert (§§ 6-9). Folgende sind vorgesehen: 

 Schriftliche Prüfungsformen wie: 

o Klausur,  

o Essay, 

o Projektbericht oder Projektarbeit, 

o Case Study, 

o Praxisreflexion,  

o Hausarbeit und 

o Einsendeaufgaben. 

 Mündliche Prüfungsformen wie: 

o mündliche Prüfung,  

o Präsentation und  

o Referat.  

Einsendeaufgaben sind Studienleistungen, die der Überprüfung des im Selbststudium erworbe-

nen Wissens dienen. Sie werden in Verbindung mit den Fernlehrbriefen und entsprechender 

weiterführender Literatur gelöst. Einsendeaufgaben werden bei erfolgreicher Bearbeitung nur 

als bestanden gewertet. Die Wiederholungsmöglichkeiten sind nicht beschränkt. Über die Be-

wertung der Einsendeaufgaben erhalten die Studierenden eine qualifizierte und differenzierte 

Antwort. 

Die Prüfungsverwaltung ist für alle Studiengänge zentral in Göttingen angesiedelt. Für die Pla-

nung der Prüfungen ist der Prüfungsausschuss zuständig, der aus drei Professorinnen und Pro-

fessoren sowie zwei Studierenden besteht. Durch eine transparente Darstellung im Modulhand-

buch bzw. in der Prüfungsordnung wird es den Studierenden anhand von Kreditpunkten, Studi-

enmodulen und studienbegleitenden Prüfungen ermöglicht, einen genauen Überblick über ihre 

jeweiligen Lernfortschritte (sichtbar in der Lernplattform) zu erhalten und ihre Studienaktivitäten 

exakt zu planen. 

In den Fernstudiengängen werden alle Klausuren in Göttingen konzipiert. Die Studierenden 

haben die Möglichkeit die Klausuren an den Fernstudiengangszentren vor Ort oder als Online-

Klausur zu absolvieren. Die Online-Klausuren werden über das Content-Managementsystem L-

Plus angelegt und webbasiert mit einem Life-Proctoring (PRUEFSTER) durchgeführt.  

Mündliche Ergänzungsprüfungen (bei zwei nicht bestandenen Prüfungen) finden lediglich in 

Göttingen statt. Andere mündliche Prüfungen, wie z. B. Präsentationen oder das Kolloquium 
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werden auch online durchgeführt. Die regulären Klausuren finden im Fernstudium semesterbe-

gleitend statt. Alle Klausuren werden sechs Mal im Jahr (jeweils freitags bis sonntags) angebo-

ten. Spezielle Termine für Wiederholungsklausuren sind nicht vorgesehen, da Studierende im 

Falle eines Versäumnisses oder einer nichtbestandenen Klausur einen Klausurtermin im Zwei-

monatsrhythmus wahrnehmen können. Die Prüfungsanmeldung und die Bekanntgabe der Prü-

fungsergebnisse erfolgt personalisiert über myPFH. 

Klausuren müssen innerhalb von acht Wochen bewertet werden, die Ergebnisse werden im 

internen, passwortgeschützten Bereich myPFH veröffentlicht. Die Studien- und Prüfungsord-

nung sowie ein kommentierter Prüfungsablauf stehen den Studierenden über den internen Be-

reich zur Verfügung und bieten transparente Informationen für alle Phasen des Studiums. Diese 

werden Studieninteressierten zusätzlich auf Anfrage via E-Mail zugesandt. 

Der Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung und chronisch Kranke sowie Schutz-

fristen sind in der Prüfungsordnung (§ 6 Abs. 5) verbindlich festgeschrieben (siehe dazu § 15 

StudakVO). 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die in den Modulen festgelegten Prüfungsleistungen sind nach Überzeugung des Gutachter-

gremiums in Form, Inhalt und Vielfalt dazu geeignet, die jeweiligen Lernergebnisse festzustel-

len. Im Rahmen der digitalen Begutachtung konnte das Gutachtergremium beispielhafte Leis-

tungsnachweise, wie Klausuren, Praktikumsberichte, Essays und Hausarbeiten einsehen und 

empfand diese als angemessen. Das Gutachtergremium ist der Ansicht, dass die Studierenden 

hinreichend zum wissenschaftlichen Arbeiten durch die Prüfungsleistungen Hausarbeiten, Prä-

sentation sowie durch die Erstellung der Thesis befähigt werden. In allen Studiengängen sollten 

jedoch besonders die Bereiche Kommunikations- und Beratungskompetenzen durch vielfältige 

mündliche Prüfungsarten oder Gruppenarbeiten begleitet werden. Hier sind die Prüfungsformen 

nicht immer stimmig auf das Kompetenzziel angepasst. Da alle Studiengänge zu Berufen quali-

fizieren, in denen Kommunikation und Beratung einen hohen Stellenwert einnimmt, sollte hier 

ein besonderes Augenmerk gelegt werden, vor allem mündliche Übungen und Prüfungen anzu-

bieten. 

Das Gutachtergremium bewertet positiv, dass durch den Zweimonatsrhythmus der Prüfungen 

sichergestellt wird, dass sich im Falle von Wiederholungsprüfungen die Studienzeit aufgrund 

von Prüfungsterminen nicht verlängert.  

Die Einsendeaufgaben sind aus Sicht des Gutachtergremiums ein geeignetes Mittel zur konti-

nuierlichen und selbstverantworteten Überprüfung des jeweils erreichten Leistungs- bzw. Wis-

sensstandes. Den Studierenden steht damit ein Instrument zur Gewinnung von Feedback zur 

Verfügung, das die geringe Präsenz im Fernstudium mit direktem Feedback im Lernprozess 

ausgleichen kann. Im Gespräch des Gutachtergremiums mit den Studierenden wurde dieser 

Eindruck ausdrücklich bestätigt. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 
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Studierbarkeit (§ 12 Abs. 5 Nds. StudAkkVO) 

Alle Studiengänge 

Sachstand  

In allen Vollzeitstudiengängen ist ein studentischer Workload von 900 Stunden pro Semester 

vorgesehen. In Teilzeitstudiengängen ist ein Workload von 540 bis 720 Stunden pro Semester 

vorgesehen. Dabei werden 30 Arbeitsstunden Workload pro ECTS-Leistungspunkt veran-

schlagt. Jedes Modul weist einen Umfang von mindestens fünf ECTS-Leistungspunkten auf. 

Pro Modul ist eine Prüfungsleistung vorgesehen. 

In den Studiengängen sind die Leistungskontrollen so terminiert und gestaltet, dass den Studie-

renden genügend Vorbereitungszeit zur Verfügung steht. Der Prüfungsausschuss stellt bei Be-

darf einen Nachteilsausgleich für Studierende mit Handicap sicher (vgl. § 15 Nds. StudAkkVO). 

Das berufsbegleitende Fernstudium geht auf die besonderen Belange von berufstätigen Studie-

renden ein. So können Studierende den Studienvertrag zum Januar, April, Juli und Oktober 

mindestens drei Monate oder um ein Vielfaches davon ruhen lassen. In dieser Zeit fallen keine 

Studiengebühren an. Die Studierenden dürfen in der Zeit an (Online) Präsenzphasen teilneh-

men, können die Serviceangebote der PFH in Anspruch nehmen und so ggf. Versäumtes nach-

holen. Das Schreiben von Klausuren ist den Studierenden in der Ruhephase nicht gestattet.  

Die Studierenden sind nicht an einen Studienort gebunden, d.h. sie können sich aussuchen, an 

welchen Fernstudienzentren sie ihre Klausuren schreiben und wo sie an (Online) Präsenzpha-

sen teilnehmen möchten. Sofern sich Studierende im Ausland befinden, können sie an (Online) 

Präsenzveranstaltungen teilnehmen und ihre Klausuren im Ausland (z.B. bei Außenhandels-

kammern und Goethe-Instituten) oder online ablegen. 

Über eine Hotline ist das Fernstudienteam auch am Wochenende erreichbar. Hier können Stu-

dierende sich zum Studienablauf beraten lassen und technische Fragen stellen. Zu Beginn des 

Studiums erhalten Studierende zudem die Möglichkeit im Zuge einer (Online) Präsenzphase 

Fragen zum Studienablauf zu stellen. Diese Veranstaltungen werden zu jedem Studienbeginn 

regelmäßig als (Online) Präsenzveranstaltungen in den Fernstudienzentren angeboten. Nach 

fünf Wochen wird jeder neue Studierende persönlich angerufen. In diesem Gespräch wird eine 

individuelle Beratung angeboten, nach Schwierigkeiten im Studium und Verbesserungsvor-

schlägen gefragt. 

Studierende können sich zu jeder Klausur in ihrem Semester oder der darunterliegenden Se- 

mester anmelden. Sofern sie nicht mehr an der Klausur teilnehmen möchten, können sie sich 

bis 24 Stunden vor dem Klausurtermin via E-Mail an das Prüfungsamt von der Klausur abmel-

den. Bei Fernstudiengängen, die auch verkürzt studiert werden können, dürfen Studierende 

während des Studiums immer zum Januar, April, Juli und Oktober zwischen Vollzeit- und Teil-

zeitstudium wechseln. Dieses Wechseln ist bis zum letzten Studienjahr möglich. Im letzten Stu-

dienjahr muss man sich auf eine Variante festgelegen. Sollten Studierende über die Regelstu-

dienzeit hinaus an der Hochschule studieren, sinken die monatlichen Studiengebühren. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Die Studiengänge sind so ausgestaltet, dass diese nach Einschätzung des Gutachtergremiums 

von den Studierenden innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen werden können. Ein plau-

sibler und der Prüfungsbelastung angemessener durchschnittlicher Arbeitsaufwand ist gewähr-

leistet, wobei die Lernergebnisse eines Moduls so bemessen sind, dass sie innerhalb eines 

Semesters erreicht werden können. Dies wird in regelmäßigen Erhebungen validiert. Der Ar-
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beitsaufwand ist in einem angemessenen Bereich angesetzt. Aufgrund der Studiengangsstruk-

tur aller Studiengänge ist die Überschneidungsfreiheit und zeitliche Unabhängigkeit von Lehr-

veranstaltungen und Prüfungen gegeben. 

In den Gesprächen mit Studierenden und Absolventinnen und Absolventen anderer bereits lau-

fender Studiengänge wurde deutlich, dass die Arbeitsbelastung aus deren Sicht gut leistbar ist. 

Durch die selbstbestimmte Teilnahme an Klausuren können Studierende sehr flexibel und un-

bürokratisch Familie, Beruf und Studium verbinden. Die individuelle und zeitnahe Betreuung 

hoben alle Gesprächsteilnehmerinnen und Gesprächsteilnehmer positiv hervor. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

 

Besonderer Profilanspruch (§ 12 Abs. 6 Nds. StudAkkVO) 

Alle Studiengänge 

Sachstand  

Die Studiengänge sind als berufsbegleitende (Vollzeit und Teilzeit) Fernstudiengänge aufge-

baut. Ein Studienstart ist zum Januar, April, Juli und Oktober sowohl für die Vollzeit- als auch für 

die Teilzeitvariante möglich. Zwischen den Varianten kann bis zum Beginn des letzten Studien-

jahres gewechselt werden.  

Im Fernstudium basieren die Programme auf dem didaktischen Konzept PFH studyworld, wel-

ches in allen Studienprogrammen im Fernstudium eingesetzt wird, zentraler Baustein ist der 

virtuelle Campus ist myPFH. Durch einen Mix unterschiedlicher Lernformen wird sichergestellt, 

dass Lernmethode, -tempo und -rhythmus selbst durch die Studierenden bestimmt werden kön-

nen. Die Studiengänge enthalten Online-Repetitorien und individuelle Betreuung sowie (Onli-

ne)-Präsenzphasen und helfen den Studierenden, die Studienziele neben der Berufstätigkeit zu 

erreichen. (Online)-Präsenzphasen zu ausgewählten Themenbereichen sind verpflichtend, an-

dere werden den Studierenden nachdrücklich empfohlen. Laut Selbstbericht der Hochschule (S. 

35) wurde die Erfahrung gemacht, dass Studierende die fakultativen (Online) Präsenzangebote 

zu einem hohen Anteil nutzen, da hier durch die Lehrenden ein intensiver Bezug zur Praxis er-

möglicht wird.  

Die Studierenden erhalten zu Beginn eines Semesters Fernlehrbriefe in Papierform zugesandt, 

welche ihnen zusätzlich in elektronischer Form auf der Onlineplattform myPFH zum Download 

zur Verfügung stehen. Die Internetplattform bietet Studierenden die Möglichkeit, Prüfungstermi-

ne und Klausurergebnisse sowie die Termine für sämtliche Veranstaltungen (z.B. (Online)-

Präsenzphasen) abzurufen und zu planen. Für die einzelnen Module werden den Studierenden 

nach Bedarf fakultative (Online)-Präsenzphasen zur Vertiefung der Inhalte angeboten. Die 

Lehrmaterialien und die unterstützenden Maßnahmen (Betreuung, Studienberatung etc.) sind 

so gestaltet, dass die Module auch ohne Teilnahme an den (Online)-Präsenzphasen erfolgreich 

abgeschlossen werden können. 

Die Termine für die (Online)- Präsenzphasen werden den Studierenden ca. sechs Monate im 

Voraus bekannt gegeben. Sofern diese als Präsenztermine umgesetzt werden, haben die Stu-

dierenden die Möglichkeit, sich mit Dozentinnen und Dozenten face-to-face auszutauschen. 

Bei Verständnisschwierigkeiten im Hinblick auf die Fernlehrbriefe oder allgemeinen Fragen zum 

Studium steht den Studierenden eine Hotline zur Verfügung, die regelmäßig von Montag bis 
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Sonntag in der Zeit von 9:00 Uhr bis 20:00 Uhr erreichbar ist (oder innerhalb von drei Stunden 

zurückruft). Fragen inhaltlicher Art werden werktags innerhalb von 48 Stunden beantwortet. 

Darüber hinaus haben Studierende die Möglichkeit, in einem Chat oder Forum über die zentrale 

Online-Plattform myPFH miteinander in Kontakt zu treten und sich auszutauschen. Dazu kön-

nen Studierende regelmäßig von 8:00 bis 18:00 Uhr mit ihren Betreuerinnen und Betreuern des 

Fernstudiengangs persönlich, per E-Mail oder Telefon in Kontakt treten. 

Die konkreten Termine für alle Prüfungsleistungen (Ausnahme: mündliche Prüfungen) werden 

mindestens vier Monate vorher auf der Internetplattform bekannt gegeben und finden in der 

Regel am Wochenende (Freitag bis Sonntag) statt. Studierende wissen bereits bei Aufnahme 

ihres Studiums, in welchen Monaten welche Klausuren vorgesehen sind, da der Prüfungsplan 

im Online-Portal dargestellt wird. Zusatzmaterialien (z. B. Videos, Speedlearnings, Übungsauf-

gaben) werden regelmäßig für die Studierenden auf myPFH eingestellt, ebenso wie überarbei-

tete Fernlehrbriefe. Darüber hinaus bietet die Hochschule (Online-) Präsenzphasen und (Onli-

ne-) Repetitorien an. Diese werden entweder professionell produziert oder mitgeschnitten. 

Die Studierenden sind nicht an einen Studienort gebunden. Sie können aussuchen, an welchen 

Fernstudienzentren sie ihre Klausuren schreiben und wo sie an (Online) Präsenzphasen teil-

nehmen möchten. Sofern sich Studierende im Ausland befinden, können sie an (Online) Prä-

senzveranstaltungen teilnehmen und ihre Klausuren im Ausland (z.B. bei Außenhandelskam-

mern und Goethe-Instituten) oder online ablegen. Zur Vorbereitung auf Klausuren können Stu-

dierende u. a. auf die auf myPFH hinterlegten freiwilligen Einsendeaufgaben zurückgreifen. 

Diese können sie an das PFH-Fernstudiengangteam senden, um ein Feedback zu erhalten. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Das Fernstudiengangskonzept ist nach Ansicht des Gutachtergremiums sehr gut umgesetzt. 

Die Studienorganisation, und Betreuung, die benutzerfreundliche Struktur und die Informati-

onsmöglichkeiten über die Plattform überzeugten in besonderer Weise. 

Da Veranstaltungen und Prüfungen online stattfinden, erfordert das Studium keine Präsenzzei-

ten. Somit können Studierende zeit- und ortsunabhängig lernen. Dadurch ermöglicht der Fern-

studienansatz das Studium für eine Zielgruppe, wie etwa erziehende oder beruflich eingespann-

te Personen, die von der Präsenzhochschule in der Regel fernbleiben. 

Fakultative (Online) Präsenzangebote finden in der Regel Freitagabend oder am Wochenende 

statt. Hierdurch wird durch Lehrende ein intensiver Bezug zur Praxis ermöglicht. 

Eine regelmäßige und für die Studierenden transparente Taktung der (Online)- Präsenzphasen 

wird für die Studierenden durch die frühe Bekanntgabe gewährleistet. Auch außerhalb der (On-

line)-Präsenzphasen stellt die Hochschule sicher, dass die Studierenden bei offenen Fragen 

stets kompetente Unterstützung über die Hotline angeboten bekommen. Darüber hinaus bera-

ten Mitarbeitende des Studienservice und der Studienkoordination und des Prüfungsamts sowie 

Professorinnen und Professoren telefonisch zum Ablauf, den Inhalten der Studienprogramme 

und Finanzierungsmöglichkeiten.  

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 
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Fachlich-Inhaltliche Gestaltung der Studiengänge (§ 13 MRVO) 

Aktualität der fachlichen und wissenschaftlichen Anforderungen (§ 13 Abs. 1 Nds. Stu-

dAkkVO) 

Alle Studiengänge 

Sachstand  

Die Studiengangsverantwortlichen sind verantwortlich, dass die Programme mit den Studien- 

und Prüfungsordnungen sowie den Modulhandbüchern übereinstimmen und Studieninhalten 

und Studienunterlagen kontinuierlich weiterentwickelt und aktualisiert werden (vgl. Selbstbericht 

S.37 f.). 

In allen Studiengängen der Hochschule beruhen die Fachinhalte und vermittelten Methoden auf 

wissenschaftlich anerkannten Theorien/Erkenntnissen und aktuellen Forschungsergebnissen. 

Neben allgemeinen Forschungsansätzen und -ergebnissen finden überdies die persönlichen 

oder mit Drittmitteln geförderten Forschungsprojekte der Lehrenden der Hochschule Eingang in 

die Curricula und einzelne Lehrveranstaltungen. Neue Einsichten aus der Praxis werden über 

Gastvorträge, studentische Praxisprojekte und Professorinnen und Professoren, die in der Pra-

xis tätig sind, in die Weiterentwicklung miteinbezogen. 

Durch die bedarfsweise Einbindung des Kuratoriums, der Beiräte und der Kooperationspartner 

wird erreicht, dass aktuelle Weiterentwicklungen, wie z.B. neue Theorien, neue Erkenntnisse 

und neue Technologien aus der Wirtschaft aufgenommen werden und in Lehrmaterialien ein-

fließen. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Das Gutachtergremium kann nach den Gesprächen in der Digitalkonferenz und der Durchsicht 

der Modulbeschreibungen bestätigen, dass die Lehrinhalte sowie das didaktische Konzept auf 

einem aktuellen Stand sind und so eine zeitgemäße Durchführung der Studiengangkonzepte 

gewährleistet ist. Dies wird gefördert durch Weiterbildungsmöglichkeiten des gesamten wissen-

schaftlichen Personals, wie etwa durch die Teilnahme an einschlägigen Fachveranstaltungen 

und -konferenzen und die Möglichkeit zu eigener Forschungstätigkeit.  

Für die bereits vorliegenden Lehrbriefe bewertet das Gutachtergremium die Aktualität der fach-

lichen und wissenschaftlichen Anforderungen als gegeben (s. hierzu § 12 Abs. 1 S.1-3 und 5 

NdsStudAkkVO). Die studiengangspezifischen Lehrbriefe in den Studiengängen Soziale Arbeit 

(B.A.) und Sozialmanagement (M.A.) lagen zum Zeitpunkt der Begutachtung noch nicht vor. 

Somit konnten zur Bewertung der fachlichen und inhaltlichen Aktualität dieser nur die Angaben 

in den Modulbeschreibungen herangezogen werden. Das Gutachtergremium kommt aufgrund 

dieser Angaben zu dem Schluss, dass die Aktualität der fachlichen und wissenschaftlichen An-

forderungen auch an dieser Stelle ausreichend gegeben ist. Das Gutachtergremium empfiehlt 

aber, vor allem übergreifend eingesetzte Studienmaterialien auf die jeweiligen Studiengänge 

fachspezifisch auszurichten oder zu ergänzen, damit die Besonderheiten der verschiedenen 

Studiengänge berücksichtigt werden.  

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

Das Gutachtergremium gibt folgende Empfehlung: 
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Die übergreifend eingesetzten Studienmaterialien sollten auf die Studiengänge fachspezifisch 

angepasst werden. 

 

Studienerfolg (§ 14 Nds. StudAkkVO)  

Alle Studiengänge 

Sachstand  

Evaluationen sind an der Hochschule ein zentraler Bestandteil des Qualitätssicherung und Ent-

wicklung im Bereich Studium und Lehre. Das Verfahren zur Erhebung der Daten und seine Do-

kumentation sind in der Evaluationsordnung (EV) geregelt. Folgende Themen sind Gegenstand 

der Evaluation: 

 fachlich-theoretischer Inhalt der Lehrveranstaltungen und Module, 

 Praxisrelevanz der Lehrveranstaltungen und Module, 

 Fragen zur Erreichung der Qualifikationsziele, 

 didaktische Fähigkeiten der Lehrenden, 

 Koordination des Studienangebots, 

 Äußerer Rahmen (z. B. räumliche Ausstattung) sowie 

 studentischer Workload und Gesamtbewertung des Moduls. 

Im Vorfeld jeder Evaluation erhalten die Studierenden rechtzeitig entsprechende Informationen 

über die bevorstehende Befragung, z. B. innerhalb der Lehrveranstaltung durch die Lehrenden, 

über Aushänge an den Schwarzen Brettern und über E-Mail mit Einladung zur Online-

Befragung. Online-Präsenzphasen werden direkt im Anschluss an die Veranstaltung evaluiert. 

Die Ergebnisse werden allen Studierenden, Lehrenden sowie Absolventinnen und Absolventen 

intern und über einen gesonderten Bereich auf der Homepage zugänglich gemacht (§11 Abs.1 

EO).  

Im Zentrum der Evaluation innerhalb des Fernstudiums stehen die Lehrbriefe. Ihre Bewertung 

können die Studierenden jederzeit vornehmen. Zweimal im Jahr werden sie explizit dazu aufge-

fordert. Die Auswertung wird der jeweiligen Studiengangsleitung und dem Präsidium vorgelegt, 

um ggf. notwendige Maßnahmen einzuleiten. Die Modulverantwortlichen sind dazu angehalten, 

die Überarbeitung der Lehrbriefe mit den Koordinatoren des Lehrbriefmanagements abzustim-

men und umzusetzen. Den Turnus und den Inhalt der Überarbeitung bestimmen die Modulver-

antwortenden. Darüber hinaus können Studierende über eigens eingerichtete Accounts jeder-

zeit digital Feedback zu den Lehrbriefen geben. Diese Beiträge werden vom Koordinator für 

Fernlehrbriefe betreut. 

Einmal im Jahr wird die Zufriedenheit der Studierenden abgefragt. Themen sind Studiengestal-

tung, Bezug zur Wissenschaft, Bezug zu Praxis und Arbeitsmarkt, Beratung und Betreuung, 

Bibliothek. Sie können auch eigene Themen benennen. 

Im Zuge der Open-Door-Policy sowohl auf Verwaltungs- als auch auf Professorenebene können 

die Studierenden unmittelbares Feedback oder digital in eigens eingerichteten Accounts geben. 

Basierend auf der Struktur der Hochschule bieten sich hierdurch neben den strukturell veran-

kerten Evaluations- und Rückmeldesystemen Möglichkeiten, Probleme kurzfristig zu beseitigen 

und Optimierungspotential zeitnah zu nutzen. Eingehende Kritik wird laut Selbstbericht umge-
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hend mit den zuständigen Professorinnen und Professoren und Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern besprochen. 

Im Anschluss an das Studium werden die Absolventinnen und Absolventen in einem abschlie-

ßenden Gespräch nach ihrer Zufriedenheit im Studium befragt. Zu diesen Gesprächen laden 

i.d.R. die Studiengangsverantwortlichen ein. Nach weiteren 24 Monaten findet erneut eine Ab-

solventenbefragung statt. 

Die Ergebnisse der Lehrevaluation werden ausgewertet und für die Weiterentwicklung der Stu-

diengänge herangezogen. Sie dienen der Entwicklung von Maßnahmen zur Verbesserung der 

Lehrqualität, zur Vorbereitung von Entscheidungen der Hochschulleitung, die die Qualität der 

Lehre betreffen sowie zur Dokumentation und Transparenz der Lehrqualität und der Quali- 

tätssicherungsmaßnahmen.  

Die Ergebnisse der Absolventenbefragung geben Auskunft über den Berufseinstieg und lassen 

Rückschlüsse auf die tatsächliche Berufsbefähigung durch die absolvierten Studiengänge zu 

und liefern Impulse für die kontinuierliche Weiterentwicklung bestehender und der Konzeption 

innovativer neuer Studiengänge. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Durch das kontinuierliche Monitoring des Studiengangs werden Studierende, Lehrende und 

Absolventinnen und Absolventen einbezogen. Alle Module werden jedes Semester ausgewertet 

und mit den Dozierenden besprochen. Studierende erhalten die Evaluierungsergebnisse über 

die interne Plattform. Auch der Prozess der Fehlerbehebung von zum Beispiel Rechtschreibfeh-

lern im Studienbrief wird Studierenden auf der Plattform dargestellt. Alumni erhalten Evalua-

tionsergebnisse mit einem passwortgeschützten Zugang zur Homepage, dieser wird ihnen di-

rekt per Mail zugesendet. Auf Grundlage aller Evaluationen werden Maßnahmen zur Sicherung 

des Studienerfolgs bei Bedarf abgeleitet, fortlaufend überprüft und die Ergebnisse für Weiter-

entwicklungen des Studiengangs genutzt.  

Im Rahmen der Konzeptakkreditierungen konnten noch keine entsprechenden Evaluationser-

gebnisse vorgelegt werden. Das Gutachtergremium konnte sich jedoch durch Gespräche mit 

den Lehrenden, den Studierenden und dem Qualitätsmanagement überzeugen, dass die Evalu-

ierungspraxis in der Hochschule umgesetzt und in der Studiengangsentwicklung berücksichtigt 

wird.  

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

 

Geschlechtergerechtigkeit und Nachteilsausgleich (§ 15 Nds. StudAkkVO) 

Alle Studiengänge 

Sachstand  

Das vorgelegte Gender und Diversity Management Konzept der Hochschule beschreibt das 

Ziel, geschlechterneutrale Chancengleichheit auf allen Qualifikationsebenen zu verbessern. Die 

Hochschule möchte damit zum Ausdruck bringen, dass sie einen positiven, ressourcenorientier-

ten Umgang mit sozialer und geschlechtlicher Heterogenität als grundlegend für ihre Wissens-

produktion und ihre stete Entwicklung sieht. Dies heißt im Einzelnen: 
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 Chancengleichheit von Frauen und Männern, unabhängig von ethnischer Herkunft, Reli-

gion, Weltanschauung, gesundheitlicher Beeinträchtigung, Alter oder sexueller Identität 

 Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie, 

 Wahrnehmung, Anerkennung und Wertschätzung von allen Mitarbeitenden und Studie-

renden, 

 Bewusster und produktiver Umgang mit der Vielfalt sowohl zum individuellen Nutzen wie 

auch zum Nutzen der Hochschule, 

 Vielfalt aller Hochschulangehörigen wird als Chance und Potenzial für die PFH verstan-

den, 

 Berücksichtigung unterschiedlicher Unterstützungsbedarfe und 

 Wachsamkeit gegenüber vielfältigen Formen von Diskriminierung. 

Die Hochschule hat dazu strukturelle und zielgruppenorientierte Maßnahmen auf den Weg ge-

bracht. Zur Vereinbarkeit von Studium, Familie und Beruf werden beispielweise folgende Maß-

nahmen durchgeführt: 

 Unterstützung bei der Finanzierung von Kinderkrippen-, Kindergarten- und Hortplätzen, 

 Unterstützung bei der Finanzierung von Kinderfreizeiten während der Schulferien für 

Kinder von Beschäftigten, 

 Rückzugsmöglichkeiten zum Stillen und Wickeln, 

 proaktive familienfreundliche Gestaltung von Sitzungszeiten durch bedarfsgerechte Ab-

sprache und feste Regeln, 

 individuelle Vereinbarung variabler Arbeitszeiten und Arbeitsortflexibilisierung im Zu-

sammenhang mit Vertrauensarbeitszeiten und 

 Möglichkeiten der Fortbildung und/oder Weiterbildung in der Elternzeit. 

Des Weiteren wurden Initiativen gegründet, die in verschiedenen Bereichen unter anderem 

Studienfinanzierung oder generationenübergreifendes Lernen unterstützen  

Die Hochschule hat die Position einer Gleichstellungsbeauftragten eingerichtet. Sie ist Anlauf-

stelle für Fragen zum Thema Gender und Diversity sowie bei Problemen im Bereich der Chan-

cengleichheit, Antidiskriminierung und Familienfreundlichkeit. Bei der Erfüllung der Aufgaben ist 

sie nicht an fachliche Aufträge und Weisungen gebunden. Sie wird auf Vorschlag der Hoch-

schulleitung für zwei Jahre vom Senat gewählt und ist ihm gegenüber rechenschaftspflichtig. 

Eine Behindertenbeauftragte oder ein -beauftragter ist zu wählen, sofern mindestens fünf 

Schwerbehinderte an der Hochschule arbeiten oder eingeschrieben sind.  

Für Studierende mit Handicap stellt der Prüfungsausschuss bei Bedarf einen Nachteilsaus- 

gleich sicher. Eine Entscheidung über einen zeitlichen und/oder formalen Ausgleich wird an-

hand des individuellen Behinderungsgrades getroffen. Regelungen zum Umgang mit Studie-

renden mit Behinderungen sind in § 6 Abs. 5 PO festgelegt. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Die Regelungen zum Nachteilsausgleich bei den Ordnungen und die Position der Gleichstel-

lungsbeauftragten und Behindertenbeauftragten überzeugt das Gutachtergremium, dass die 

Hochschule ein umfassendes Konzept zur Geschlechtergerechtigkeit und zur Förderung der 

Chancengleichheit von Studierenden in besonderen Lebenslagen umsetzt. Das Gutachtergre-

mium hebt positiv hervor, dass gerade der Fernstudienansatz für Menschen in besonderen Le-

benslagen bestens geeignet ist und die Hochschule diese Zielgruppe unterstützt. In der Ge-



Akkreditierungsbericht: Bündel [Soziale Arbeit (B.A.), Sozialmanagement (M.A.), Psychologie des Kindes- und Ju-
gendalters (B.Sc.), Vertriebspsychologie (B. A.)] 

Seite 54 | 70 

sprächsrunde erzählten die Studierenden, dass sie sich insbesondere durch die Open-Door-

Policy der Hochschule stets umfangreich beraten und aufgefangen fühlen. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 
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3 Begutachtungsverfahren 

3.1 Allgemeine Hinweise 

Das Akkreditierungsverfahren wurde in digitaler Form mit dem Konferenztool Zoom durchgeh-

führt. Die Zusammensetzung des Bündels wurde vorab (gemäß § 30 Abs. 2 Nds. StudAkkVO) 

am 16.12.2021 durch den Akkreditierungsrat genehmigt.  

Das Akkreditierungsverfahren wurde nach § 35 Abs. 1 Nds. StudAkkVO organisatorisch mit 

dem Verfahren über die berufszulassungsrechtliche Eignung des Studiengangs Soziale Arbeit 

(B.A.) verbunden. An der Begutachtung hat eine Vertreterin des Niedersächsischen Ministeri-

ums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, die den Beschluss zur Anerkennung der be-

rufsrechtlichen Zulassung im Studiengang Soziale Arbeit (B.A.) begleitet, teilgenommen. 

Im Rahmen des Verfahrens hat die Hochschule folgende Unterlagen nachgereicht bzw. aktuali-

siert: 

 Prüfungsordnungen zu allen Studiengängen, 

 aktualisierte Diploma Supplements zu allen Studiengängen, 

 Qualitätshandbuch, 

 Curricula der Studiengänge Soziale Arbeit (B.A.) und Sozialmanagement (M.A.), 

 Studienordnungen der Studiengänge Soziale Arbeit (B.A.) und Sozialmanagement 

(M.A.), 

 Evaluationsordnung und 

 Modulhandbücher für alle Studiengänge. 

Hierdurch konnte eine Auflagenempfehlung entfallen. 

Die ursprüngliche Berichtsfassung wurde am 17. März 2022 vorgelegt. Aufgrund des Beschlus-

ses des Akkreditierungsrates vom 10. Juni 2022 hat das Gutachtergremium zum Studiengang 

Soziale Arbeit (B.A.) den Sachstand und seine Bewertung insbesondere zu den Kapitel § 11 

Nds. StudAkkVO Qualifikationsziele und § 12 Abs. 1 S. 1-3,5 Nds. StudAkkVO Curriculum aus-

führlicher dargelegt. Des Weiteren wurde die bereits im März vorliegenden Curriculumsüber-

sichten (6 bzw. 8 Semester) des Studiengangs Soziale Arbeit (B.A.) eingefügt 

 

3.2 Rechtliche Grundlagen 

Akkreditierungsstaatsvertrag 

Niedersächsische Verordnung zur Regelung des Näheren der Studienakkreditierung (Nieder-
sächsische Studienakkreditierungsverordnung – Nds. StudAkkVO vom 30.07.2019) 

 

3.3 Gutachtergremium 

a) Hochschullehrerinnen / Hochschullehrer 

Michael Batz, Duale Hochschule Baden Württemberg, Heidenheim, Professor für Sozia-

le Arbeit, Studiengangsleitung Sozialmanagement 

Prof. Dr. Susanne Steimer, Hochschule der Wirtschaft für Management Mannheim, Pro-

fessur für Beratungsforschung und Vertriebsmanagement 
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Prof Dr. Daniela Ulber, HAW Hamburg, Professorin für Institutionsentwicklung und Ma-

nagement 

b) Vertreter der Berufspraxis 

Thilo Hartmann, Psychologe M.Sc., Selbständig in eigener Praxis, Mitglied im 

Zertifizierungsausschuss (BDP e.V.) 

c) Fernstudienexpertise 

Ulrike Schultz, FernUniversität Hagen, Akademische Oberrätin a.D. 

d) Studierende 

Cleo Matthies, IU – International University, Studierende Soziale Arbeit (B.A.) 

e) externe Expertin mit beratender Funktion (§ 35 Abs. 2 Nds. StudAkkVO) 

Katharina Kohlrautz, AWO Göttingen gGmbH, Personalleiterin und selbstständige Sozi-

alarbeiterin 

 

 

 

4 Datenblatt 

4.1 Daten zum Studiengang 

Aktuell noch nicht zu ermitteln, da der Studienstart am 01.10.2022 geplant ist. 

 

4.2 Daten zur Akkreditierung 

Alle Studiengänge  

Vertragsschluss Hochschule – Agentur: 16.11.2021 

Eingang der Selbstdokumentation: 04.01.2022 

Zeitpunkt der Begehung: 09.-10.02.2022 

Personengruppen, mit denen Gespräche geführt 
worden sind: 

Hochschulleitung, Studiengangsleitungen, 
Lehrende, Verwaltungsmitarbeitende, Studie-
rende anderer Studiengänge 

An räumlicher und sächlicher Ausstattung wurde 
besichtigt (optional, sofern fachlich angezeigt): 

Die Begutachtung wurde digital durchgeführt 
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5 Glossar 

Akkreditierungsbericht Der Akkreditierungsbericht besteht aus dem von der Agentur 

erstellten Prüfbericht (zur Erfüllung der formalen Kriterien) 

und dem von dem Gutachtergremium erstellten Gutachten 

(zur Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien). 

Akkreditierungsverfahren Das gesamte Verfahren von der Antragstellung der Hoch-

schule bei der Agentur bis zur Entscheidung durch den Ak-

kreditierungsrat (Begutachtungsverfahren + Antragsverfah-

ren) 

Antragsverfahren 

 

Verfahren von der Antragstellung der Hochschule beim Ak-

kreditierungsrat bis zur Beschlussfassung durch den Akkredi-

tierungsrat 

Begutachtungsverfahren Verfahren von der Antragstellung der Hochschule bei einer 

Agentur bis zur Erstellung des fertigen Akkreditierungsbe-

richts 

Gutachten Das Gutachten wird von der Gutachtergruppe erstellt und 

bewertet die Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien 

Internes Akkreditierungsverfahren Hochschulinternes Verfahren, in dem die Erfüllung der forma-

len und fachlich-inhaltlichen Kriterien auf Studiengangsebene 

durch eine systemakkreditierte Hochschule überprüft wird. 

MRVO Musterrechtsverordnung 

Prüfbericht Der Prüfbericht wird von der Agentur erstellt und bewertet die 

Erfüllung der formalen Kriterien 

Reakkreditierung Erneute Akkreditierung, die auf eine vorangegangene Erst- 

oder Reakkreditierung folgt. 

StAkkrStV Studienakkreditierungsstaatsvertrag 
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Anhang 

 

§ 3 Studienstruktur und Studiendauer 

(1) 1Im System gestufter Studiengänge ist der Bachelorabschluss der erste berufsqualifizieren-

de Regelabschluss eines Hochschulstudiums; der Masterabschluss stellt einen weiteren be-

rufsqualifizierenden Hochschulabschluss dar. 2Grundständige Studiengänge, die unmittelbar zu 

einem Masterabschluss führen, sind mit Ausnahme der in Absatz 3 genannten Studiengänge 

ausgeschlossen.  

(2) 1Die Regelstudienzeiten für ein Vollzeitstudium betragen sechs, sieben oder acht Semester 

bei den Bachelorstudiengängen und vier, drei oder zwei Semester bei den Masterstudiengän-

gen. 2Im Bachelorstudium beträgt die Regelstudienzeit im Vollzeitstudium mindestens drei Jah-

re. 3Bei konsekutiven Studiengängen beträgt die Gesamtregelstudienzeit im Vollzeitstudium fünf 

Jahre (zehn Semester). 4Wenn das Landesrecht dies vorsieht, sind kürzere und längere Regel-

studienzeiten bei entsprechender studienorganisatorischer Gestaltung ausnahmsweise möglich, 

um den Studierenden eine individuelle Lernbiografie, insbesondere durch Teilzeit-, Fern-, be-

rufsbegleitendes oder duales Studium sowie berufspraktische Semester, zu ermöglichen. 
5Abweichend von Satz 3 können in den künstlerischen Kernfächern an Kunst- und Musikhoch-

schulen nach näherer Bestimmung des Landesrechts konsekutive Bachelor- und Masterstudi-

engänge auch mit einer Gesamtregelstudienzeit von sechs Jahren eingerichtet werden.  

(3) Theologische Studiengänge, die für das Pfarramt, das Priesteramt und den Beruf der Pasto-

ralreferentin oder des Pastoralreferenten qualifizieren („Theologisches Vollstudium“), müssen 

nicht gestuft sein und können eine Regelstudienzeit von zehn Semestern aufweisen.  

Zurück zum Prüfbericht 

 

§ 4 Studiengangsprofile  

(1) 1Masterstudiengänge können in „anwendungsorientierte“ und „forschungsorientierte“ unter-

schieden werden. 2Masterstudiengänge an Kunst- und Musikhochschulen können ein besonde-

res künstlerisches Profil haben. 3Masterstudiengänge, in denen die Bildungsvoraussetzungen 

für ein Lehramt vermittelt werden, haben ein besonderes lehramtsbezogenes Profil. 4Das jewei-

lige Profil ist in der Akkreditierung festzustellen.  

(2) 1Bei der Einrichtung eines Masterstudiengangs ist festzulegen, ob er konsekutiv oder wei-

terbildend ist. 2Weiterbildende Masterstudiengänge entsprechen in den Vorgaben zur Regelstu-

dienzeit und zur Abschlussarbeit den konsekutiven Masterstudiengängen und führen zu dem 

gleichen Qualifikationsniveau und zu denselben Berechtigungen.  

(3) Bachelor- und Masterstudiengänge sehen eine Abschlussarbeit vor, mit der die Fähigkeit 

nachgewiesen wird, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem jeweiligen Fach 

selbständig nach wissenschaftlichen bzw. künstlerischen Methoden zu bearbeiten.  

Zurück zum Prüfbericht 

 

§ 5 Zugangsvoraussetzungen und Übergänge zwischen Studienangeboten  

(1) 1Zugangsvoraussetzung für einen Masterstudiengang ist ein erster berufsqualifizierender 

Hochschulabschluss. 2Bei weiterbildenden und künstlerischen Masterstudiengängen kann der 
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berufsqualifizierende Hochschulabschluss durch eine Eingangsprüfung ersetzt werden, sofern 

Landesrecht dies vorsieht. 3Weiterbildende Masterstudiengänge setzen qualifizierte berufsprak-

tische Erfahrung von in der Regel nicht unter einem Jahr voraus.  

(2) 1Als Zugangsvoraussetzung für künstlerische Masterstudiengänge ist die hierfür erforderli-

che besondere künstlerische Eignung nachzuweisen. 2Beim Zugang zu weiterbildenden künst-

lerischen Masterstudiengängen können auch berufspraktische Tätigkeiten, die während des 

Studiums abgeleistet werden, berücksichtigt werden, sofern Landesrecht dies ermöglicht. Das 

Erfordernis berufspraktischer Erfahrung gilt nicht an Kunsthochschulen für solche Studien, die 

einer Vertiefung freikünstlerischer Fähigkeiten dienen, sofern landesrechtliche Regelungen dies 

vorsehen.  

(3) Für den Zugang zu Masterstudiengängen können weitere Voraussetzungen entsprechend 

Landesrecht vorgesehen werden.  

Zurück zum Prüfbericht 

 

§ 6 Abschlüsse und Abschlussbezeichnungen  

(1) 1Nach einem erfolgreich abgeschlossenen Bachelor- oder Masterstudiengang wird jeweils 

nur ein Grad, der Bachelor- oder Mastergrad, verliehen, es sei denn, es handelt sich um einen 

Multiple-Degree-Abschluss. 2Dabei findet keine Differenzierung der Abschlussgrade nach der 

Dauer der Regelstudienzeit statt.  

(2) 1Für Bachelor- und konsekutive Mastergrade sind folgende Bezeichnungen zu verwenden:  

1. Bachelor of Arts (B.A.) und Master of Arts (M.A.) in den Fächergruppen Sprach- und Kultur-

wissenschaften, Sport, Sportwissenschaft, Sozialwissenschaften, Kunstwissenschaft, Darstel-

lende Kunst und bei entsprechender inhaltlicher Ausrichtung in der Fächergruppe Wirtschafts-

wissenschaften sowie in künstlerisch angewandten Studiengängen,  

2. Bachelor of Science (B.Sc.) und Master of Science (M.Sc.) in den Fächergruppen Mathema-

tik, Naturwissenschaften, Medizin, Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, in den Fä-

chergruppen Ingenieurwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften bei entsprechender in-

haltlicher Ausrichtung,  

3. Bachelor of Engineering (B.Eng.) und Master of Engineering (M.Eng.) in der Fächergruppe 

Ingenieurwissenschaften bei entsprechender inhaltlicher Ausrichtung,  

4. Bachelor of Laws (LL.B.) und Master of Laws (LL.M.) in der Fächergruppe Rechtswissen-

schaften,  

5. Bachelor of Fine Arts (B.F.A.) und Master of Fine Arts (M.F.A.) in der Fächergruppe Freie 

Kunst,  

6. Bachelor of Music (B.Mus.) und Master of Music (M.Mus.) in der Fächergruppe Musik,  

7. 1Bachelor of Education (B.Ed.) und Master of Education (M.Ed.) für Studiengänge, in denen 

die Bildungsvoraussetzungen für ein Lehramt vermittelt werden. 2Für einen polyvalenten Studi-

engang kann entsprechend dem inhaltlichen Schwerpunkt des Studiengangs eine Bezeichnung 

nach den Nummern 1 bis 7 vorgesehen werden.  

2Fachliche Zusätze zu den Abschlussbezeichnungen und gemischtsprachige Abschlussbe-

zeichnungen sind ausgeschlossen. 3Bachelorgrade mit dem Zusatz „honours“ („B.A. hon.“) sind 

ausgeschlossen. 4Bei interdisziplinären und Kombinationsstudiengängen richtet sich die Ab-
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schlussbezeichnung nach demjenigen Fachgebiet, dessen Bedeutung im Studiengang über-

wiegt. 5Für Weiterbildungsstudiengänge dürfen auch Mastergrade verwendet werden, die von 

den vorgenannten Bezeichnungen abweichen. 6Für theologische Studiengänge, die für das 

Pfarramt, das Priesteramt und den Beruf der Pastoralreferentin oder des Pastoralreferenten 

qualifizieren („Theologisches Vollstudium“), können auch abweichende Bezeichnungen ver-

wendet werden.  

(3) In den Abschlussdokumenten darf an geeigneter Stelle verdeutlicht werden, dass das Quali-

fikationsniveau des Bachelorabschlusses einem Diplomabschluss an Fachhochulen bzw. das 

Qualifikationsniveau eines Masterabschlusses einem Diplomabschluss an Universitäten oder 

gleichgestellten Hochschulen entspricht.  

(4) Auskunft über das dem Abschluss zugrundeliegende Studium im Einzelnen erteilt das Dip-

loma Supplement, das Bestandteil jedes Abschlusszeugnisses ist.  

Zurück zum Prüfbericht 
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§ 7 Modularisierung 

(1) 1Die Studiengänge sind in Studieneinheiten (Module) zu gliedern, die durch die Zusammen-

fassung von Studieninhalten thematisch und zeitlich abgegrenzt sind. 2Die Inhalte eines Moduls 

sind so zu bemessen, dass sie in der Regel innerhalb von maximal zwei aufeinander folgenden 

Semestern vermittelt werden können; in besonders begründeten Ausnahmefällen kann sich ein 

Modul auch über mehr als zwei Semester erstrecken. 3Für das künstlerische Kernfach im Ba-

chelorstudium sind mindestens zwei Module verpflichtend, die etwa zwei Drittel der Arbeitszeit 

in Anspruch nehmen können.  

(2) 1Die Beschreibung eines Moduls soll mindestens enthalten:  

1. Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls,  

2. Lehr- und Lernformen,  

3. Voraussetzungen für die Teilnahme,  

4. Verwendbarkeit des Moduls,  

5. Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten entsprechend dem European 

Credit Transfer System (ECTS-Leistungspunkte),  

6. ECTS-Leistungspunkte und Benotung,  

7. Häufigkeit des Angebots des Moduls,  

8. Arbeitsaufwand und  

9. Dauer des Moduls.  

(3) 1Unter den Voraussetzungen für die Teilnahme sind die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertig-

keiten für eine erfolgreiche Teilnahme und Hinweise für die geeignete Vorbereitung durch die 

Studierenden zu benennen. 2Im Rahmen der Verwendbarkeit des Moduls ist darzustellen, wel-

cher Zusammenhang mit anderen Modulen desselben Studiengangs besteht und inwieweit es 

zum Einsatz in anderen Studiengängen geeignet ist. 3Bei den Voraussetzungen für die Vergabe 

von ECTS-Leistungspunkten ist anzugeben, wie ein Modul erfolgreich absolviert werden kann 

(Prüfungsart, -umfang, -dauer).  

Zurück zum Prüfbericht 
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§ 8 Leistungspunktesystem 

(1) 1Jedem Modul ist in Abhängigkeit vom Arbeitsaufwand für die Studierenden eine bestimmte 

Anzahl von ECTS-Leistungspunkten zuzuordnen. 2Je Semester sind in der Regel 30 Leistungs-

punkte zu Grunde zu legen. 3Ein Leistungspunkt entspricht einer Gesamtarbeitsleistung der 

Studierenden im Präsenz- und Selbststudium von 25 bis höchstens 30 Zeitstunden. 4Für ein 

Modul werden ECTS-Leistungspunkte gewährt, wenn die in der Prüfungsordnung vorgesehe-

nen Leistungen nachgewiesen werden. 5Die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten setzt nicht 

zwingend eine Prüfung, sondern den erfolgreichen Abschluss des jeweiligen Moduls voraus.  

(2) 1Für den Bachelorabschluss sind nicht weniger als 180 ECTS-Leistungspunkte nachzuwei-

sen. 2Für den Masterabschluss werden unter Einbeziehung des vorangehenden Studiums bis 

zum ersten berufsqualifizierenden Abschluss 300 ECTS-Leistungspunkte benötigt. 3Davon kann 

bei entsprechender Qualifikation der Studierenden im Einzelfall abgewichen werden, auch wenn 

nach Abschluss eines Masterstudiengangs 300 ECTS-Leistungspunkte nicht erreicht werden. 
4Bei konsekutiven Bachelor- und Masterstudiengängen in den künstlerischen Kernfächern an 

Kunst- und Musikhochschulen mit einer Gesamtregelstudienzeit von sechs Jahren wird das 

Masterniveau mit 360 ECTS-Leistungspunkten erreicht.  

(3) 1Der Bearbeitungsumfang beträgt für die Bachelorarbeit 6 bis 12 ECTS-Leistungspunkte und 

für die Masterarbeit 15 bis 30 ECTS-Leistungspunkte. 2In Studiengängen der Freien Kunst kann 

in begründeten Ausnahmefällen der Bearbeitungsumfang für die Bachelorarbeit bis zu 20 

ECTS-Leistungspunkte und für die Masterarbeit bis zu 40 ECTS-Leistungspunkte betragen.  

(4) 1In begründeten Ausnahmefällen können für Studiengänge mit besonderen studienorganisa-

torischen Maßnahmen bis zu 75 ECTS-Leistungspunkte pro Studienjahr zugrunde gelegt wer-

den. 2Dabei ist die Arbeitsbelastung eines ECTS-Leistungspunktes mit 30 Stunden bemessen. 
3Besondere studienorganisatorische Maßnahmen können insbesondere Lernumfeld und Be-

treuung, Studienstruktur, Studienplanung und Maßnahmen zur Sicherung des Lebensunterhalts 

betreffen.  

(5) 1Bei Lehramtsstudiengängen für Lehrämter der Grundschule oder Primarstufe, für übergrei-

fende Lehrämter der Primarstufe und aller oder einzelner Schularten der Sekundarstufe, für 

Lehrämter für alle oder einzelne Schularten der Sekundarstufe I sowie für Sonderpädagogische 

Lehrämter I kann ein Masterabschluss vergeben werden, wenn nach mindestens 240 an der 

Hochschule erworbenen ECTS-Leistungspunkten unter Einbeziehung des Vorbereitungsdiens-

tes insgesamt 300 ECTS-Leistungspunkte erreicht sind. 

 

(6) 1An Berufsakademien sind bei einer dreijährigen Ausbildungsdauer für den Bachelorab-

schluss in der Regel 180 ECTS-Leistungspunkte nachzuweisen. 2Der Umfang der theorieba-

sierten Ausbildungsanteile darf 120 ECTS-Leistungspunkte, der Umfang der praxisbasierten 

Ausbildungsanteile 30 ECTS-Leistungspunkte nicht unterschreiten. 

Zurück zum Prüfbericht 

 

Art. 2 Abs. 2 StAkkrStV Anerkennung und Anrechnung* 

Formale Kriterien sind […] Maßnahmen zur Anerkennung von Leistungen bei einem Hochschul- 

oder Studiengangswechsel und von außerhochschulisch erbrachten Leistungen. 

Zurück zum Prüfbericht 
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§ 9 Besondere Kriterien für Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen  

(1) 1Umfang und Art bestehender Kooperationen mit Unternehmen und sonstigen Einrichtungen 

sind unter Einbezug nichthochschulischer Lernorte und Studienanteile sowie der Unterrichts-

sprache(n) vertraglich geregelt und auf der Internetseite der Hochschule beschrieben. 2Bei der 

Anwendung von Anrechnungsmodellen im Rahmen von studiengangsbezogenen Kooperatio-

nen ist die inhaltliche Gleichwertigkeit anzurechnender nichthochschulischer Qualifikationen 

und deren Äquivalenz gemäß dem angestrebten Qualifikationsniveau nachvollziehbar darge-

legt.  

(2) Im Fall von studiengangsbezogenen Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen 

ist der Mehrwert für die künftigen Studierenden und die gradverleihende Hochschule nachvoll-

ziehbar dargelegt.  

Zurück zum Prüfbericht 

 

§ 10 Sonderregelungen für Joint-Degree-Programme  

(1) Ein Joint-Degree-Programm ist ein gestufter Studiengang, der von einer inländischen Hoch-

schule gemeinsam mit einer oder mehreren Hochschulen ausländischer Staaten aus dem Eu-

ropäischen Hochschulraum koordiniert und angeboten wird, zu einem gemeinsamen Abschluss 

führt und folgende weitere Merkmale aufweist:  

1. Integriertes Curriculum,  

2. Studienanteil an einer oder mehreren ausländischen Hochschulen von in der Regel mindes-

tens 25 Prozent,  

3. vertraglich geregelte Zusammenarbeit,  

4. abgestimmtes Zugangs- und Prüfungswesen und  

5. eine gemeinsame Qualitätssicherung.  

(2) 1Qualifikationen und Studienzeiten werden in Übereinstimmung mit dem Gesetz zu dem 

Übereinkommen vom 11. April 1997 über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschul-

bereich in der europäischen Region vom 16. Mai 2007 (BGBl. 2007 II S. 712, 713) (Lissabon-

Konvention) anerkannt. 2Das ECTS wird entsprechend §§ 7 und 8 Absatz 1 angewendet und 

die Verteilung der Leistungspunkte ist geregelt. 3Für den Bachelorabschluss sind 180 bis 240 

Leistungspunkte nachzuweisen und für den Masterabschluss nicht weniger als 60 Leistungs-

punkte. 4Die wesentlichen Studieninformationen sind veröffentlicht und für die Studierenden 

jederzeit zugänglich.  

(3) Wird ein Joint Degree-Programm von einer inländischen Hochschule gemeinsam mit einer 

oder mehreren Hochschulen ausländischer Staaten koordiniert und angeboten, die nicht dem 

Europäischen Hochschulraum angehören (außereuropäische Kooperationspartner), so finden 

auf Antrag der inländischen Hochschule die Absätze 1 und 2 entsprechende Anwendung, wenn 

sich die außereuropäischen Kooperationspartner in der Kooperationsvereinbarung mit der in-

ländischen Hochschule zu einer Akkreditierung unter Anwendung der in den Absätzen 1 und 2 

sowie in den §§ 16 Absatz 1 und 33 Absatz 1 geregelten Kriterien und Verfahrensregeln ver-

pflichtet.  

Zurück zum Prüfbericht 
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§ 11 Qualifikationsziele und Abschlussniveau  

(1) 1Die Qualifikationsziele und die angestrebten Lernergebnisse sind klar formuliert und tragen 

den in Artikel 2 Absatz 3 Nummer 1 Studienakkreditierungsstaatsvertrag genannten Zielen von 

Hochschulbildung 

 wissenschaftliche oder künstlerische Befähigung sowie 

 Befähigung zu einer qualifizierten Erwerbstätigkeit und 

 Persönlichkeitsentwicklung 

nachvollziehbar Rechnung. 2Die Dimension Persönlichkeitsbildung umfasst auch die künftige 

zivilgesellschaftliche, politische und kulturelle Rolle der Absolventinnen und Absolventen. Die 

Studierenden sollen nach ihrem Abschluss in der Lage sein, gesellschaftliche Prozesse kritisch, 

reflektiert sowie mit Verantwortungsbewusstsein und in demokratischem Gemeinsinn maßgeb-

lich mitzugestalten.  

(2) Die fachlichen und wissenschaftlichen/künstlerischen Anforderungen umfassen die Aspekte 

Wissen und Verstehen (Wissensverbreiterung, Wissensvertiefung und Wissensverständnis), 

Einsatz, Anwendung und Erzeugung von Wissen/Kunst (Nutzung und Transfer, wissenschaftli-

che Innovation), Kommunikation und Kooperation sowie wissenschaftliches/künstlerisches 

Selbstverständnis / Professionalität und sind stimmig im Hinblick auf das vermittelte Abschluss-

niveau.  

(3) 1Bachelorstudiengänge dienen der Vermittlung wissenschaftlicher Grundlagen, Metho-

denkompetenz und berufsfeldbezogener Qualifikationen und stellen eine breite wissenschaftli-

che Qualifizierung sicher. 2Konsekutive Masterstudiengänge sind als vertiefende, verbreiternde, 

fachübergreifende oder fachlich andere Studiengänge ausgestaltet. 3Weiterbildende Masterstu-

diengänge setzen qualifizierte berufspraktische Erfahrung von in der Regel nicht unter einem 

Jahr voraus. 4Das Studiengangskonzept weiterbildender Masterstudiengänge berücksichtigt die 

beruflichen Erfahrungen und knüpft zur Erreichung der Qualifikationsziele an diese an. 5Bei der 

Konzeption legt die Hochschule den Zusammenhang von beruflicher Qualifikation und Studien-

angebot sowie die Gleichwertigkeit der Anforderungen zu konsekutiven Masterstudiengängen 

dar. 6Künstlerische Studiengänge fördern die Fähigkeit zur künstlerischen Gestaltung und ent-

wickeln diese fort.  

Zurück zum Gutachten 

 

§ 12 Schlüssiges Studiengangskonzept und adäquate Umsetzung 

§ 12 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und Satz 5 

(1) 1Das Curriculum ist unter Berücksichtigung der festgelegten Eingangsqualifikation und im 

Hinblick auf die Erreichbarkeit der Qualifikationsziele adäquat aufgebaut. 2Die Qualifikationszie-

le, die Studiengangsbezeichnung, Abschlussgrad und -bezeichnung und das Modulkonzept 

sind stimmig aufeinander bezogen. 3Das Studiengangskonzept umfasst vielfältige, an die jewei-

lige Fachkultur und das Studienformat angepasste Lehr- und Lernformen sowie gegebenenfalls 

Praxisanteile. 5Es bezieht die Studierenden aktiv in die Gestaltung von Lehr- und Lernprozes-

sen ein (studierendenzentriertes Lehren und Lernen) und eröffnet Freiräume für ein selbstge-

staltetes Studium.  

Zurück zum Gutachten 
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§ 12 Abs. 1 Satz 4 

4Es [das Studiengangskonzept] schafft geeignete Rahmenbedingungen zur Förderung der stu-

dentischen Mobilität, die den Studierenden einen Aufenthalt an anderen Hochschulen ohne 

Zeitverlust ermöglichen. 

Zurück zum Gutachten 

 

§ 12 Abs. 2 

(2) 1Das Curriculum wird durch ausreichendes fachlich und methodisch-didaktisch qualifiziertes 

Lehrpersonal umgesetzt. 2Die Verbindung von Forschung und Lehre wird entsprechend dem 

Profil der Hochschulart insbesondere durch hauptberuflich tätige Professorinnen und Professo-

ren sowohl in grundständigen als auch weiterführenden Studiengängen gewährleistet. 3Die 

Hochschule ergreift geeignete Maßnahmen der Personalauswahl und -qualifizierung. 

Zurück zum Gutachten 

 

§ 12 Abs. 3 

(3) Der Studiengang verfügt darüber hinaus über eine angemessene Ressourcenausstattung 

(insbesondere nichtwissenschaftliches Personal, Raum- und Sachausstattung, einschließlich 

IT-Infrastruktur, Lehr- und Lernmittel). 

Zurück zum Gutachten 

 

§ 12 Abs. 4 

(4) 1Prüfungen und Prüfungsarten ermöglichen eine aussagekräftige Überprüfung der erreichten 

Lernergebnisse. 2Sie sind modulbezogen und kompetenzorientiert. 

Zurück zum Gutachten 

 

§ 12 Abs. 5 

(5) 1Die Studierbarkeit in der Regelstudienzeit ist gewährleistet. 2Dies umfasst insbesondere  

1. einen planbaren und verlässlichen Studienbetrieb,  

2. die weitgehende Überschneidungsfreiheit von Lehrveranstaltungen und Prüfungen,  

3. einen plausiblen und der Prüfungsbelastung angemessenen durchschnittlichen Arbeitsauf-

wand, wobei die Lernergebnisse eines Moduls so zu bemessen sind, dass sie in der Regel in-

nerhalb eines Semesters oder eines Jahres erreicht werden können, was in regelmäßigen Er-

hebungen validiert wird, und  

4. eine adäquate und belastungsangemessene Prüfungsdichte und -organisation, wobei in der 

Regel für ein Modul nur eine Prüfung vorgesehen wird und Module mindestens einen Umfang 

von fünf ECTS-Leistungspunkten aufweisen sollen. 

Zurück zum Gutachten 
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§ 12 Abs. 6 

(6) Studiengänge mit besonderem Profilanspruch weisen ein in sich geschlossenes Studien-

gangskonzept aus, das die besonderen Charakteristika des Profils angemessen darstellt. 

Zurück zum Gutachten 

 

§ 13 Fachlich-Inhaltliche Gestaltung der Studiengänge  

§ 13 Abs. 1 

(1) 1Die Aktualität und Adäquanz der fachlichen und wissenschaftlichen Anforderungen ist ge-

währleistet. 2Die fachlich-inhaltliche Gestaltung und die methodisch-didaktischen Ansätze des 

Curriculums werden kontinuierlich überprüft und an fachliche und didaktische Weiterentwicklun-

gen angepasst. 3Dazu erfolgt eine systematische Berücksichtigung des fachlichen Diskurses 

auf nationaler und gegebenenfalls internationaler Ebene.  

Zurück zum Gutachten 

 

§ 13 Abs. 2 

(2) In Studiengängen, in denen die Bildungsvoraussetzungen für ein Lehramt vermittelt werden, 

sind Grundlage der Akkreditierung sowohl die Bewertung der Bildungswissenschaften und 

Fachwissenschaften sowie deren Didaktik nach ländergemeinsamen und länderspezifischen 

fachlichen Anforderungen als auch die ländergemeinsamen und länderspezifischen strukturel-

len Vorgaben für die Lehrerausbildung.  

§ 13 Abs. 3 

(3) 1Im Rahmen der Akkreditierung von Lehramtsstudiengängen ist insbesondere zu prüfen, ob  

1. ein integratives Studium an Universitäten oder gleichgestellten Hochschulen von mindestens 

zwei Fachwissenschaften und von Bildungswissenschaften in der Bachelorphase sowie in der 

Masterphase (Ausnahmen sind bei den Fächern Kunst und Musik zulässig),  

2. schulpraktische Studien bereits während des Bachelorstudiums und  

3 eine Differenzierung des Studiums und der Abschlüsse nach Lehrämtern  

erfolgt sind. 2Ausnahmen beim Lehramt für die beruflichen Schulen sind zulässig.  

Zurück zum Gutachten 

 

§ 14 Studienerfolg  

1Der Studiengang unterliegt unter Beteiligung von Studierenden und Absolventinnen und Absol-

venten einem kontinuierlichen Monitoring. 2Auf dieser Grundlage werden Maßnahmen zur Si-

cherung des Studienerfolgs abgeleitet. 3Diese werden fortlaufend überprüft und die Ergebnisse 

für die Weiterentwicklung des Studiengangs genutzt. 4Die Beteiligten werden über die Ergeb-

nisse und die ergriffenen Maßnahmen unter Beachtung datenschutzrechtlicher Belange infor-

miert.  

Zurück zum Gutachten 
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§ 15 Geschlechtergerechtigkeit und Nachteilsausgleich  

Die Hochschule verfügt über Konzepte zur Geschlechtergerechtigkeit und zur Förderung der 

Chancengleichheit von Studierenden in besonderen Lebenslagen, die auf der Ebene des Studi-

engangs umgesetzt werden.  

Zurück zum Gutachten 

 

§ 16 Sonderregelungen für Joint-Degree-Programme  

(1) 1Für Joint-Degree-Programme finden die Regelungen in § 11 Absätze 1 und 2, sowie § 12 

Absatz 1 Sätze 1 bis 3, Absatz 2 Satz 1, Absätze 3 und 4 sowie § 14 entsprechend Anwen-

dung. 2Daneben gilt:  

1. Die Zugangsanforderungen und Auswahlverfahren sind der Niveaustufe und der Fachdiszip-

lin, in der der Studiengang angesiedelt ist, angemessen.  

2. Es kann nachgewiesen werden, dass mit dem Studiengang die angestrebten Lernergebnisse 

erreicht werden.  

3. Soweit einschlägig, sind die Vorgaben der Richtlinie 2005/36/EG vom 07.09.2005 (ABl. L 255 

vom 30.9.2005, S. 22-142) über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, zuletzt geändert 

durch die Richtlinie 2013/55/EU vom 17.01.2014 (ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 132-170) be-

rücksichtigt.  

4. Bei der Betreuung, der Gestaltung des Studiengangs und den angewendeten Lehr- und Lern-

formen werden die Vielfalt der Studierenden und ihrer Bedürfnisse respektiert und die spezifi-

schen Anforderungen mobiler Studierender berücksichtigt.  

5. Das Qualitätsmanagementsystem der Hochschule gewährleistet die Umsetzung der vorste-

henden und der in § 17 genannten Maßgaben.  

(2) Wird ein Joint Degree-Programm von einer inländischen Hochschule gemeinsam mit einer 

oder mehreren Hochschulen ausländischer Staaten koordiniert und angeboten, die nicht dem 

Europäischen Hochschulraum angehören (außereuropäische Kooperationspartner), so findet 

auf Antrag der inländischen Hochschule Absatz 1 entsprechende Anwendung, wenn sich die 

außereuropäischen Kooperationspartner in der Kooperationsvereinbarung mit der inländischen 

Hochschule zu einer Akkreditierung unter Anwendung der in Absatz 1, sowie der in den §§ 10 

Absätze 1 und 2 und 33 Absatz 1 geregelten Kriterien und Verfahrensregeln verpflichtet.  

Zurück zum Gutachten 

 

§ 19 Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen  

1Führt eine Hochschule einen Studiengang in Kooperation mit einer nichthochschulischen Ein-

richtung durch, ist die Hochschule für die Einhaltung der Maßgaben gemäß der Teile 2 und 3 

verantwortlich. 2Die gradverleihende Hochschule darf Entscheidungen über Inhalt und Organi-

sation des Curriculums, über Zulassung, Anerkennung und Anrechnung, über die Aufgabenstel-

lung und Bewertung von Prüfungsleistungen, über die Verwaltung von Prüfungs- und Studie-

rendendaten, über die Verfahren der Qualitätssicherung sowie über Kriterien und Verfahren der 

Auswahl des Lehrpersonals nicht delegieren.  
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Zurück zum Gutachten 

 

§ 20 Hochschulische Kooperationen  

(1) 1Führt eine Hochschule eine studiengangsbezogene Kooperation mit einer anderen Hoch-

schule durch, gewährleistet die gradverleihende Hochschule bzw. gewährleisten die gradverlei-

henden Hochschulen die Umsetzung und die Qualität des Studiengangskonzeptes. 2Art und 

Umfang der Kooperation sind beschrieben und die der Kooperation zu Grunde liegenden Ver-

einbarungen dokumentiert.  

(2) 1Führt eine systemakkreditierte Hochschule eine studiengangsbezogene Kooperation mit 

einer anderen Hochschule durch, kann die systemakkreditierte Hochschule dem Studiengang 

das Siegel des Akkreditierungsrates gemäß § 22 Absatz 4 Satz 2 verleihen, sofern sie selbst 

gradverleihend ist und die Umsetzung und die Qualität des Studiengangskonzeptes gewährleis-

tet. 2Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.  
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(3) 1Im Fall der Kooperation von Hochschulen auf der Ebene ihrer Qualitätsmanagementsyste-

me ist eine Systemakkreditierung jeder der beteiligten Hochschulen erforderlich. 2Auf Antrag der 

kooperierenden Hochschulen ist ein gemeinsames Verfahren der Systemakkreditierung zuläs-

sig.  

Zurück zum Gutachten 

 

§ 21 Besondere Kriterien für Bachelorausbildungsgänge an Berufsakademien  

(1) 1Die hauptberuflichen Lehrkräfte an Berufsakademien müssen die Einstellungsvorausset-

zungen für Professorinnen und Professoren an Fachhochschulen gemäß § 44 Hochschulrah-

mengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Januar 1999 (BGBl. I S. 18), das zu-

letzt durch Artikel 6 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. Mai 2017 (BGBl. I S. 1228) geändert wor-

den ist, erfüllen. 2Soweit Lehrangebote überwiegend der Vermittlung praktischer Fertigkeiten 

und Kenntnisse dienen, für die nicht die Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen oder 

Professoren an Fachhochschulen erforderlich sind, können diese entsprechend § 56 Hoch-

schulrahmengesetz und einschlägigem Landesrecht hauptberuflich tätigen Lehrkräften für be-

sondere Aufgaben übertragen werden. 3Der Anteil der Lehre, der von hauptberuflichen Lehr-

kräften erbracht wird, soll 40 Prozent nicht unterschreiten. 4Im Ausnahmefall gehören dazu auch 

Professorinnen oder Professoren an Fachhochschulen oder Universitäten, die in Nebentätigkeit 

an einer Berufsakademie lehren, wenn auch durch sie die Kontinuität im Lehrangebot und die 

Konsistenz der Gesamtausbildung sowie verpflichtend die Betreuung und Beratung der Studie-

renden gewährleistet sind; das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist im Rahmen der Akkredi-

tierung des einzelnen Studiengangs gesondert festzustellen.  

(2) 1Absatz 1 Satz 1 gilt entsprechend für nebenberufliche Lehrkräfte, die theoriebasierte, zu 

ECTS-Leistungspunkten führende Lehrveranstaltungen anbieten oder die als Prüferinnen oder 

Prüfer an der Ausgabe und Bewertung der Bachelorarbeit mitwirken. 2Lehrveranstaltungen nach 

Satz 1 können ausnahmsweise auch von nebenberuflichen Lehrkräften angeboten werden, die 

über einen fachlich einschlägigen Hochschulabschluss oder einen gleichwertigen Abschluss 

sowie über eine fachwissenschaftliche und didaktische Befähigung und über eine mehrjährige 

fachlich einschlägige Berufserfahrung entsprechend den Anforderungen an die Lehrveranstal-

tung verfügen.  

(3) Im Rahmen der Akkreditierung ist auch zu überprüfen:  

1. das Zusammenwirken der unterschiedlichen Lernorte (Studienakademie und Betrieb),  

2. die Sicherung von Qualität und Kontinuität im Lehrangebot und in der Betreuung und Bera-

tung der Studierenden vor dem Hintergrund der besonderen Personalstruktur an Berufsakade-

mien und  

3. das Bestehen eines nachhaltigen Qualitätsmanagementsystems, das die unterschiedlichen 

Lernorte umfasst.  

Zurück zum Gutachten 

 

Art. 2 Abs. 3 Nr. 1 Studienakkreditierungsstaatsvertrag 

Zu den fachlich-inhaltlichen Kriterien gehören 
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1. dem angestrebten Abschlussniveau entsprechende Qualifikationsziele eines Studiengangs 

unter anderem bezogen auf den Bereich der wissenschaftlichen oder der künstlerischen Befä-

higung sowie die Befähigung zu einer qualifizierten Erwerbstätigkeit und Persönlichkeitsent-

wicklung 

Zurück zu § 11 MRVO 

Zurück zum Gutachten 

 

 

 

 


